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1  Vorbemerkung 

Anlass dieses Gutachtens ist ein Auftrag des Landesinstituts für 
Schule/Qualitätsagentur, Vorschläge für einen anwendungsfreundlichen 
lehrplanunterstützten Kriterienkatalog zur Analyse schuleigener 
Lehrpläne zu erarbeiten und Möglichkeiten zur Umsetzung einer 
„standardorientierten Unterrichtsentwicklung“ im Fach Sport durch 
Beraterinnen und Berater im Schulsport (Schwerpunkt: Schulen der 
Sekundarstufe I) aufzuzeigen. Ziel des Gutachtens ist es, die 
Überlegungen zur Arbeit an schuleigenen Lehrplänen im Fach Sport in 
Nordrhein-Westfalen in den Zusammenhang der allgemeinen Unterrichts- 
entwicklung zu stellen, Grundlagen zum Verständnis der einschlägigen 
Diskussion zu liefern und schließlich auch (fachpädagogisch) begründete 
Handlungsperspektiven zu umreißen.  

Die Argumentation erfolgt in drei Schritten. Der erste Teil des 
vorliegenden Textes beschäftigt sich mit der allgemeinen Bedeutung 
schuleigener Lehrpläne für die Unterrichtsentwicklung im Fach Sport. 
Dazu werden nach einem kurzen Problemaufriss und einer 
terminologischen Abgrenzung der gegenwärtige Wandel von Funktion 
und Aufgaben schuleigener Lehrpläne skizziert (Kap. 2.1 und 2.2) sowie 
ausgewählte Erkenntnisse der schul- und sportpädagogischen Diskussion 
dargestellt (Kap. 2.3). Auf dieser Folie werden in einem zweiten Zugang 
Grundlagen und Kriterien für die Erarbeitung bzw. Analyse schuleigener 
Lehrpläne beschrieben, die sich vornehmlich aus den gültigen Richtlinien 
und Lehrplänen für den Schulsport in Nordrhein-Westfalen ableiten 
lassen (Kap. 3.1 und 3.2). Welche Unterstützungsmöglichkeiten zur 
Arbeit an und mit schuleigenen Lehrplänen im Blick auf eine 
„standardorientierte Unterrichtsentwicklung“ im Fach Sport sinnvoll sind, 
ist Gegenstand der weiteren Betrachtung (Kap. 3.3). Vor diesem 
Hintergrund wird im letzten Teil des Gutachtens vorgeschlagen, eine 
wissenschaftliche Studie erstellen zu lassen, die konkreter Aufschluss 
darüber gibt, wie schuleigene Lehrpläne gestaltet werden, welche 
Veränderungen sie gegenüber den amtlichen Lehrplänen erfahren und 
welche Rolle sie bei der Unterrichts- und Schulentwicklung spielen. 
Mögliche Eckpunkte einer solchen Studie werden vorgestellt und 
begründet (Kap. 4).  



 

 4 

2 Bedeutung schuleigener Lehrpläne    

Staatliche Lehrpläne haben sich bis heute in Deutschland als 
schulaufsichtliche Steuerungsinstrumente von Unterricht behauptet. Die 
Ergebnisse internationaler Leistungsvergleichsstudien lassen allerdings 
Zweifel an ihrer Wirksamkeit aufkommen. Dies jedenfalls zeigen die 
Bemühungen um die Entwicklung einheitlicher nationaler Bildungs-
standards, die sich mittlerweile nicht nur auf die sogenannten „Kern-
fächer“ beziehen.1 Dabei geht es insgesamt aber weniger um eine 
grundsätzliche Ablösung von Lehrplänen als vielmehr um einen weit 
reichenden Funktionswandel in Richtung auf die Erstellung von 
Kerncurricula und schuleigenen Lehrplänen (vgl. Stibbe, 2007; Stibbe & 
Aschebrock, 2007).  

In den folgenden Überlegungen sollen einige Grundlagen zum 
Verständnis dieser Entwicklung dargelegt werden. Hierzu ist es sinnvoll, 
zunächst die Problemstellung zu beschreiben, eine begriffliche 
Abgrenzung vorzunehmen und in einem kursorischen Abriss 
Veränderungen von Funktion und Aufgaben schuleigener Lehrpläne in 
der Fachtradition in den Blick zu nehmen. Danach wird die Rolle 
schuleigener Lehrpläne im Kontext der aktuellen bildungspolitischen 
Entwicklung beleuchtet. Wesentliche Forschungserkenntnisse zur Arbeit 
an und zum Umgang mit schuleigenen Lehrplänen sind Gegenstand des 
letzten Kapitels.  

                                                 
1  Vgl. hierzu z. B. die Fachtagung der Kommission „Sport“ der KMK zur Entwicklung 

nationaler Bildungsstandards im Fach Sport am 23.-24. Oktober 2006 in Fuldatal 
(vgl. Creutzburg & Messer, 2006).  
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2.1 Lehrpläne, schuleigene Lehrpläne und Unterricht  – 
Problemaufriss und Begriffsbestimmung 

Sportlehrpläne legen fest, was im Fachunterricht gelten soll: Sie sind der 
Ort, an dem in gedrängter Form die politisch gewollte Vorstellung vom 
„guten“ Schulsport und von der gewünschten Schule aufscheint. In solche 
curricularen Texte fließen zugleich die jeweils zeitgemäßen 
fachdidaktischen und pädagogischen Theorien ein, die nach einem 
gesellschaftlichen Diskurs für eine bestimmte Zeit bildungspolitisch 
verantwortet werden können (vgl. Tillmann, 1996, S. 7).  
 
Während fachdidaktische Konzepte lediglich einen empfehlenden 
Charakter für die Unterrichtspraxis haben, stellen amtliche 
Lehrplandokumente verbindliche Vorgaben für die gegenwärtige 
Auslegung des Sportunterrichts dar. Aufgrund dieser bildungspolitischen 
Verbindlichkeit, die Lehrpläne gewissermaßen zu „Modellfälle[n] 
didaktischer Vorentscheidungen“ werden lassen (Schmitz, 1972, S. 48) 
kann eigentlich bei ihnen mit einer größeren Praxisnähe im Vergleich zu 
fachdidaktischen Konzepten gerechnet werden (vgl. Schulz, 1992, S. 
188).    
 
Ein wesentliches Problem der Lehrplanarbeit besteht aber darin, dass 
Lehrplantexte nicht geradlinig zur schulpraktischen Realisierung führen: 
Staatliche Lehrpläne können den Unterricht nämlich nur mittelbar und 
begrenzt steuern, weil ihre Auslegung und Umsetzung im Rahmen der 
pädagogischen Verantwortung für die Unterrichtsgestaltung bei den 
einzelnen Lehrkräften liegt. Lehrplandokumente werden in einem 
„komplexen Rezeptions- und Aneignungsprozess [von Lehrkräften] 
aufgenommen, verarbeitet, verworfen, uminterpretiert, vielleicht bis zur 
Unkenntlichkeit modifiziert und verfälscht“ (Bräutigam, 1986, S. 102). 

Obgleich Lehrplanvorgaben von Sportlehrkräften in der Mehrzahl 
vorliegender empirischer Untersuchungen durchaus akzeptiert und für 
notwendig erachtet werden, scheinen sie jedoch für die 
Unterrichtsplanung – besonders im Vergleich zu leitmediengestützten 
Fächern – nur selten herangezogen zu werden (vgl. hierzu u. a. 
Vorleuter, 1999, S. 35). Zahlreiche Studien können belegen, dass sie sich 
für die konkrete Unterrichtspraxis als wenig wirksam erweisen. Da 
bekannt ist, dass kollegiale Absprachen und Abstimmungen auf 
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Schulebene eine weit höhere Akzeptanz und Rezeption erzielen, ist mit 
der Gestaltung schuleigener Lehrpläne – und der damit einhergehenden 
Dezentralisierung der Entscheidungen – die Hoffnung verbunden, 
effektiver als mit staatlichen Lehrplänen auf den Unterrichtsprozess 
einwirken und somit eine innovative Unterrichtsentwicklung anregen zu 
können (vgl. z. B. Regner, 2005, S. 13-22; ausführlicher Kap. 2.3).   

Vor diesem Hintergrund soll im vorliegenden Text der Begriff (staatlicher 
oder amtlicher) „Lehrplan“ in einem engeren Sinne das konkrete 
Dokument bezeichnen, d. h. jene schriftlichen Vorgaben, die von der 
zuständigen Bildungsverwaltung erlassen werden, um „einheitlich 
festzulegen, was, für wen, in welchem Umfang, in welcher inhaltlichen 
und zeitlichen Gliederung [im Unterricht] gelehrt werden soll“ (Dietrich, 
1987, S. 223). Der Begriff „Lehrplan“ oder „Fachlehrplan“ wird dabei meist 
synonym zu anderen Termini wie „Richtlinien“, „Rahmenplan“, 
„Bildungsplan“ oder „Curriculum“ verwendet. In einem weiteren Sinne soll 
unter „Lehrplanarbeit“ neben dem Produkt auch der auf unterschiedlichen 
Ebenen ablaufende Prozess der Entwicklung, Einführung und Umsetzung 
von Lehrplänen verstanden werden (vgl. ähnlich Hopmann & Künzli, 
1998, S. 18). Im Unterschied zum staatlichen Lehrplan werden mit den 
Termini „Schulcurriculum“ oder „schuleigener Lehrplan“ curriculare 
Absprachen auf schulischer Ebene begriffen, die mehrheitlich von der 
zuständigen Fachkonferenz bzw. dem Fachkollegium unter 
Berücksichtigung der staatlichen Lehrplanvorgaben getroffen werden.2       

2.2 Funktionswandel schuleigener Lehrpläne 

Schuleigene Lehrpläne verfügen über eine längere fachliche Tradition. 
Bereits in den Richtlinien für das Schulturnen in Preußen zur Zeit der 
Weimarer Republik wird den Turnlehrerinnen und Turnlehrern eine bis 
dahin unbekannte Freizügigkeit gewährt. Die in den Lehrplänen 
aufgeführten Übungen sind als Empfehlungen gedacht und sollen 
lediglich Orientierungshilfen geben. Daher ist es erforderlich, dass jede 
Schule einen „Arbeits- und Übungsplan“ zu erstellen hat, in dem 
möglichst jeder Klasse ein „Kernstoff“ zugeordnet wird. Dieser 
„Arbeitsplan“ soll es ermöglichen, die Stoffauswahl auf Besonderheiten 
                                                 
2  Als weitere Bezeichnungen werden hier mitunter auch Begriffe wie „schuleigener 

Arbeitsplan“, „schuleigener Stoffverteilungsplan“, „schuleigener Organisationsplan“, 
„Standortplan“, „schulinterner Lehrplan“ oder „hauseigener Lehrplan“ verwendet 
(vgl. Regner, 2005, S. 15).  
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der Region, der Schule und der Klasse abzustimmen (vgl. Richtlinien, 
1926a, S. 53; 1926b, S. 45-46; 1926c, S. 15-16; 1929, S. 11).  

Auch etwa 50 Jahre später wird der Fachkonferenz Sport in den 
Richtlinien und Lehrplänen für den Schulsport in Nordrhein-Westfalen 
(1980/81) die Aufgabe zugewiesen, einen „schuleigenen 
Organisationsplan“ zu erstellen, um die „Kontinuität des Unterrichts an 
der einzelnen Schule“ zu gewährleisten (KM NRW, 1980, S. 51). Dabei 
gilt es, die (begrenzte) Auswahl und Verteilung der vorgegebenen 
obligatorischen bzw. wählbaren Inhalte auf die verschiedenen 
Jahrgangsstufen vorzunehmen, Gruppengröße, Wochenstunden und die 
„Organisation des Pflichtunterrichts“ festzulegen (vgl. ebd.). Wünsche und 
Interessen der Schülerinnen und Schüler spielen hierbei keine Rolle, die 
zentrale Vorstrukturierung des Sportartenprogramms in klar gegliederte 
Einheiten lässt so gut wie keine Entscheidungsfreiräume. Ähnlich wie der 
historische Vorläufer aus der Zeit der Weimarer Republik handelt es sich 
auch hier lediglich um eine schulinterne Organisationsplanung (vgl. 
Regner, 2005, S. 25).    

Spätestens mit der neuen Lehrplangeneration für das Fach Sport in 
Nordrhein-Westfalen am Ausgang des 20. Jahrhunderts (vgl. MSWWF, 
1999; MSWF, 2001) erfolgt eine deutliche Ausweitung des 
Aufgabenverständnisses des Schulcurriculums, das über die bisher rein 
organisatorisch-formale Stoff- bzw. Inhaltszuordnung hinausgeht.3 Die 
jüngsten NRW-Schulsportlehrpläne mit ihrem „offenen Bewegungs-
konzept“ (Geßmann, 2000)4 verstehen sich nur noch als 
„Rahmencurricula“, die durch eine Reduzierung von Festlegungen und 

                                                 
3  Die Aufgaben der schuleigenen Lehrpläne werden dabei je nach Schulform recht 

unterschiedlich beschrieben und gesehen: Sie reichen von eher beiläufigen 
Bemerkungen zur „Jahresplanung“ in der Grundschule (vgl. MSWWF, 1999a, S. 34) 
über die Gestaltung von Kursprofilen in der gymnasialen Oberstufe (vgl. MSWWF, 
1999b, S. 90) bis zur genauen Angabe der Inhalte eines schuleigenen Lehrplans 
und entsprechenden Beispielen in der Gesamtschule (vgl. MSWF, 2001c, S. 110-
115). Die weiteren Überlegungen in diesem Kapitel gehen schwerpunktmäßig auf 
die Ausführungen in den Lehrplänen für die Grundschule und die gymnasiale 
Oberstufe ein. Eine ausführliche Darstellung von Funktion und Aufgaben der 
Schulcurricula und der Fachkonferenz Sport, wie sie im Rahmen der neuen 
Lehrpläne für den Schulsport in den allgemein bildenden Schulen der Sekundarstufe 
I in Nordrhein-Westfalen (2001) festgelegt werden, wird in Kapitel 3.1 
vorgenommen.  

4  Prohl und Krick (2006) sehen in den NRW-Lehrplänen ein Musterbeispiel für den 
Typus der „bewegungsfeldorientierten Lehrpläne“.  
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Verbindlichkeiten Freiräume für die einzelne Schule bieten, ein 
eigenständiges bewegungs- und sportbezogenes Profil zu entwickeln. Mit 
den Entscheidungsspielräumen, die der einzelnen Schule bei der 
Inhaltsauswahl gewährt werden, ist die Hoffnung verbunden, flexibel auf 
Wandlungen der Bewegungs- und Sportkultur reagieren und örtlichen 
Spezifika und Gegebenheiten Rechnung tragen zu können. Insofern 
werden im Grundschullehrplan Sport zwar die ausgewiesenen 
Aufgabenschwerpunkte aller Inhaltsbereiche verbindlich vorgeschrieben, 
die etwa zwei Drittel der Unterrichtszeit beanspruchen, jedoch bleibt es 
der einzelschulischen Jahresplanung überlassen, mit welchem konkreten 
Gegenstand die einzelnen Aufgabenschwerpunkte umgesetzt, wie sie 
innerhalb des Schuljahres verteilt und wie die Freiräume genutzt werden 
(vgl. MSWWF, 1999a, S. 32, S. 34).5  

In der gymnasialen Oberstufe beschränken sich die verbindlichen 
Vorgaben auf die Anzahl und die Akzentsetzung der Unterrichtsvorhaben, 
die Berücksichtigung der verschiedenen Bereiche des Faches 
(Bewegungsfelder und Sportbereiche, fachliche Kenntnisse, Methoden 
und Formen selbstständigen Arbeitens) und den obligatorischen Kern von 
Aufgaben (vgl. MSWWF, 1999, S. 23-26). Die Fachkonferenz Sport kann 
dann in Kenntnis der Interessen der Schülerinnen und Schüler innerhalb 
dieses Rahmens darüber entscheiden, welche spezifischen, 
unterschiedlichen Kursprofile an der Schule angeboten und im 
schuleigenen Lehrplan festgelegt werden sollen.          

Der angedeutete Funktionswandel von staatlichen Lehrplänen ist etwa 
seit Beginn der 1990er Jahre als Folge eines tief greifenden 
bildungspolitischen Paradigmenwechsels erkennbar. In diesem 
Zusammenhang werden den Schulen größere Gestaltungsspielräume 
hinsichtlich pädagogischer Schwerpunktsetzungen, der Unterrichtsorga-
nisation und der Finanzbewirtschaftung gewährt. Damit ist es möglich, ein 
individuelles Schulprofil unter Berücksichtigung der jeweiligen regionalen 
und lokalen Gegebenheiten auszubilden. Im Rahmen dieser 
Bestrebungen um die Stärkung der Schulautonomie soll das 
Schulcurriculum neben dem Schulprogramm zur Qualitätssicherung 
beitragen. Mit der Verlagerung der Entscheidungen auf die Ebene der 
Einzelschule und dem damit einhergehenden Verzicht auf detaillierte 
Regelungen in Form von Stoffkatalogen und inhaltlichen Verbind-

                                                 
5  Vgl. zu einer exemplarischen Jahresplanung für die Grundschule die Beiträge von 

Albers, Haiduk und Hatebur (2001) sowie Zimmer (2001).  
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lichkeiten werden staatliche Curricula zumindest teilweise von 
traditionellen Kontrollfunktionen entbunden (vgl. Hameyer, 1992, S. 363). 
Die eigentlichen Entscheidungen über Ziele, Inhalte, Lernprogression und  
-organisation werden dann in der schuleigenen Lehrplanarbeit gefällt, in 
der der zentral vorgegebene „Rahmen“ an die spezifischen Bedingungen 
der Einzelschule angepasst wird.6    

Als Reaktion auf die desolaten Leistungen deutscher Schülerinnen und 
Schüler in internationalen Vergleichsstudien ist inzwischen jedoch eine 
gegenläufige Entwicklung auszumachen, die die Verbesserung der 
Qualität von Bildung und Schule vom Lernergebnis der Schülerinnen und 
Schüler her, dem „output“, zu denken versucht. In diesem Kontext werden 
administrative Steuerungsbemühungen verstärkt, durch die die Ende des 
20. Jahrhunderts zugestandenen Entscheidungsfreiräume von Schulen 
wieder eingeengt werden (vgl. Schierz & Thiele, 2003, S. 231). Mit 
anderen Worten: Auf die Dezentralisierungs- und Autonomisierungs-
bemühungen der 1990er Jahre folgen nach dem „PISA-Schock“ 
Rezentralisierungs- und Standardisierungsbestrebungen (vgl. Böttcher, 
2002). Sichtbarster Ausdruck dieser Entwicklung sind die derzeitigen 
schulpolitischen Diskussionen um (nationale) Bildungsstandards, 
Kerncurricula, Lernstandserhebungen und zentrale Abschlussprüfungen.  

Diese grundlegenden bildungspolitischen Veränderungen haben auch 
Auswirkungen auf die staatliche Lehrplanentwicklung. So werden seit 
etwa 2003 Lehrpläne (überwiegend) nur noch als „Kernlehrpläne“ 
konzipiert, die sich auf die Erstellung von (Bildungs-)Standards, 
kompetenzorientierten Leistungsanforderungen für verschiedene 
Jahrgangsstufen, Anregungen und Aufgabenbeispiele zur Überprüfung 
und Lernkontrolle konzentrieren. Im Vergleich zu herkömmlichen 
Curricula zeigt dieser neue Typ von Kern-Lehrplänen den aktuellen 
Wandel in der bildungspolitischen Diskussion, der hinsichtlich der 
Unterrichtsentwicklung als Umorientierung vom „Lehren zum Lernen“ und 
von „Stoffen zu Kompetenzen“ charakterisiert werden kann (Rolff, 2006, 
S. 221-222). Es geht zum einen um die Förderung der Lernfähigkeit der 
Schülerinnen und Schüler durch die Vermittlung allgemein-fachlicher 
Lernstrategien, zum anderen um eine „Orientierung an funktionalen 
Anforderungen“, die sich an Kompetenzen, sogenannten „life skills“, zur 

                                                 
6  Vgl. dazu z. B. LSW (2000a, S. 157). Hier wird ein Überblick über die Aufgaben und 

Entscheidungsspielräume der Fachkonferenz gegeben, wie sie in den neuen 
Lehrplänen für den Sport in der gymnasialen Oberstufe (1999) festgelegt sind.   
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Bewältigung künftiger Berufs- und Lebenssituationen festmachen lässt 
(vgl. ebd.).7 Mit dieser Fokussierung sollen Kernlehrpläne dazu beitragen, 
dass sich Schulen auf die „zentralen Kompetenzen beschränken“ und 
„ihre Beherrschung sichern“ (MSJK, 2004, S. 9).    

Vor diesem Hintergrund kann es kaum überraschen, dass auch die 
Lehrplanentwicklung im Fach Sport in den Sog dieser Diskussion geraten 
ist, wie die Formulierung von Bildungsstandards und Qualifikationser-
wartungen in neueren Sportlehrplänen zeigt (vgl. dazu Aschebrock & 
Stibbe, 2004; Stibbe & Aschebrock, 2007). Das jüngste Beispiel für einen 
Kernlehrplan Sport, der wohl auch erstmals in der Fachgeschichte explizit 
als „Kerncurriculum“ bezeichnet wird, stammt aus Niedersachsen (vgl. 
Niedersächsisches Kultusministerium, 2006). Der im „Kerncurriculum“ für 
den Grundschulsport vorgegebene Orientierungsrahmen soll in der 
schuleigenen Lehrplanarbeit im Blick auf die spezifischen Bedingungen 
der Einzelschule konkretisiert werden. Bei dieser Art der schuleigenen 
Lehrplanentwicklung geht es vor allem um den pädagogischen Diskurs 
und die kooperative Entwicklung fachlicher Perspektiven innerhalb der 
jeweiligen Fachkonferenz. In diesem Sinne heißt es: „Der schuleigene 
Arbeitsplan ist regelmäßig zu überprüfen und weiterzuentwickeln, auch 
vor dem Hintergrund interner und externer Evaluation. Die Fachkonferenz 
trägt somit zur Qualitätsentwicklung des Fachs und zur Qualitäts-
sicherung bei“ (Niedersächsisches Kultusministerium, 2006, S. 21). Das 
schuleigene Curriculum, das evaluiert und stetig fortgeschrieben werden 
soll, avanciert damit zur wesentlichen Vermittlungsinstanz zwischen 
übergreifenden Vorgaben (im staatlichen Kern-Lehrplan und im Schul-
programm) und der persönlichen Unterrichtsvorbereitung. Es wird 
nunmehr zu einem wesentlichen Instrument einer „standardorientierten 
Unterrichtsentwicklung“, die darauf abzielt, „fachliche Lehr- und Lern-
prozesse“ dergestalt zu entwickeln, „dass möglichst alle Schülerinnen 
und Schüler die in den Kernlehrplänen vorgegebenen Kompetenzer-
wartungen“ erreichen (Landesinstitut für Schule/Qualitätsagentur, 2005, 
S. 3). Was dies konkret für die schuleigene Lehrplanarbeit im Fach Sport 
in der Sekundarstufe I bedeutet, wird an späterer Stelle ausgeführt (vgl. 
Kap. 3.3).   

                                                 
7  Dahinter verbirgt sich ein eher formales Bildungsverständnis, das mit dem 

Paradigmenwechsel zur „output-Steuerung“ einhergeht. Vgl. zur grundlegenden 
Kritik an dieser Entwicklung aus sportpädagogischer Sicht besonders Schierz und 
Thiele (2005).  
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2.3 Schuleigene Lehrpläne in der schulpädagogischen  und 
fachdidaktischen Diskussion   

Zahlreiche empirische Studien deuten darauf hin, dass Faktoren, wie z. 
B. persönliche Erfahrungen, Rahmenbedingungen, Fähigkeiten und 
Interessen der Schülerinnen und Schüler offenbar weit größere 
Bedeutung für die Unterrichtsplanung aufweisen als der staatliche 
Lehrplan (vgl. z. B. Fischer, 1996). Dabei scheint insbesondere das 
berufliche Dienstalter Einfluss auf das Rezeptionsverhalten von 
Sportlehrerinnen und Sportlehrer zu haben (vgl. hierzu ausführlich Stibbe 
& Aschebrock, 2007). Im Verlauf der Berufskarriere bilden sich offenbar 
persönliche Orientierungsmuster bzw. Handlungsroutinen im Sinne einer 
subjektiven Didaktik aus, die das Planungs- und Unterrichtsverhalten von 
Sportlehrkräften bestimmen: „Je weiter sich die mit einem neuen 
Lehrplanwerk angestrebten Regelungen für die Erteilung des Unterrichts 
von den unterrichtlichen Alltagsgepflogenheiten der Lehrperson 
entfernen, desto kritischer werden diese neuen Regelungen beurteilt“ 
(Naul & Großbröhmer, 1996, S. 75). Mit wachsendem Dienstalter nimmt 
dabei die Gefahr der „Selbststabilisierung“ derjenigen Unterrichtskon-
zepte zu, die in der Lehrerausbildung und den frühen Berufsjahren 
internalisiert wurden (vgl. ebd.). Sportlehrpläne fungieren – wenn sie 
überhaupt zur Kenntnis genommen werden – nur noch als „Steinbruch“, 
d. h. es werden nur diejenigen Aspekte herausgegriffen, die in die eigene 
Berufstheorie passen (vgl. Bräutigam, 1986). In diesem Erklärungsmuster 
sieht Fischer den Grund dafür, warum z. B. der ehemals innovative 
bayerische Sportlehrplan „an der Hauptadressatengruppe der über 
Vierzigjährigen“ vorbeigeht (1996, S. 172).8   

Aus diesem Grund ist für Künzli eine erfolgreiche Lehrplanarbeit, die 
„unterrichtspraktisch wirksam werden [will], darauf angewiesen, dass die 
den Unterricht planenden und gestaltenden Lehrerinnen und Lehrer je für 
sich oder auch im Team an der Schule die Arbeit der Lehrplanung noch 
einmal machen, den Lehrplan rekonstruieren“ (1998, S. 8). Dies kann, 
wie es schon Hübner (1991a) vorgeschlagen hat, dadurch erfolgen, dass 

                                                 
8  Dieser Befund wird auch in einer jüngeren Studie von Altenberger u. a. (2005) 

bekräftigt. Bei der Befragung bayerischer Sportlehrkräfte zur Situation des 
Sportunterrichts im Jahre 2002 stimmen mehr als die Hälfte (54,2%) der Aussage, 
„entscheidend ist die Einhaltung des Lehrplans“, „gar nicht“ oder „eher nicht zu“. 
Hierbei scheint es vorwiegend für Lehrkräfte, die mehr als 11 Dienstjahre in der 
Schule beschäftigt und im Alter zwischen 36 und 40 sind, nicht wichtig zu sein, den 
Lehrplan zu beachten (ebd., S. 75).  
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die Fachkonferenzen Sport in den Schulen für die Lehrplanreform 
gewonnen und gemeinsame Absprachen im Zusammenhang mit der 
Erstellung von Schulcurricula getroffen werden (vgl. auch Vorleuter, 1999, 
S. 35).9 Dieser Vorschlag scheint Rückhalt bei Sportlehrkräften zu finden: 
Immerhin halten 39,7% der befragten niedersächsischen Sportlehrkräfte 
an Gymnasien eine „kontinuierliche Berichterstattung der 
Fachkonferenzen über den Fortschritt der Umsetzung“ der Richtlinien für 
„unbedingt notwendig“, 44,9% fordern sie als „teilweise notwendig“ ein 
(Atzert, 2004, S. 177). Dieses Ergebnis ist insofern bedeutsam, als nach 
Befunden von Vollstädt u. a. gemeinsame curriculare Vereinbarungen auf 
der Schulebene „eine hohe Akzeptanz“ finden und damit eher „als 
Grundlage der individuellen Unterrichtsplanung dienen“ können (1999, S. 
221). Als Ursache dafür verweisen sie auf das sogenannte „curriculum 
script“ von Lehrkräften, das die Zusammenstellung eines subjektiven 
didaktischen Handlungsplans bezeichnet, mit dem der Unterricht von 
Lehrkräften zweckmäßig geplant wird. Die Bedeutung schulinterner 
Lehrpläne besteht nun darin, dass hier sowohl die offiziellen 
Lehrplananforderungen an die Gegebenheiten der Einzelschule als auch 
an die „curriculum scripts“ der Fachlehrkräfte angepasst werden (vgl. 
Vollstädt u. a., 1999, S. 150-151).   

Funke-Wieneke und Stobrawe (2005) sehen in der Entwicklung eines 
verbindlichen bewegungs- und sportbezogenen Curriculums der 
einzelnen Schule darüber hinaus eine hervorragende Möglichkeit, Ziele, 
Inhalte und Methoden des Sportunterrichts in Teamarbeit zu erstellen. 
Damit könnten die Unterrichtsqualität und gleiche Lernchancen für 
Schülerinnen und Schüler gesichert werden. Voraussetzung dafür ist aber 
die ständige Selbstreflexion, systematische Evaluation und Weiterent-
wicklung des Unterrichts.  

Ähnlich hält Schlecht (2006) den schuleigenen Lehrplan für geeignet, 
langfristige Planungsprozesse im Kollegium zu fördern, der inhaltlichen 
Beliebigkeit zu entgehen10 und – ganz dem bildungspolitischen Trend 
folgend – zu einem „nachvollziehbaren Output“ fachlicher Kompetenzen 
                                                 
9  Vgl. zusammenfassend zur Begründung und Arbeit von Fachkonferenzen im 

Zusammenhang mit der Erstellung schuleigener Lehrpläne Pfitzner & Regner 
(2005).   

10  Vermutlich denkt Schlecht hier an die inhaltliche Beliebigkeit bzw. die persönlichen 
Vorlieben der einzelnen Sportlehrkraft, die durch kollegiale Absprachen zumindest 
auf der Schulebene verhindert werden können. Mit der Formulierung von Standards 
und Kompetenzen ist ja gerade eine Umorientierung von genauen inhaltlich-
materialen Vorgaben zu übergreifenden fachlichen Kompetenzen intendiert.       
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zu gelangen, die „in einem kumulativ angelegten Lernprozess“ 
systematisch erworben werden (Schlecht, 2006, S. 12).  

Eine kooperative Abstimmung auf Schulebene ist allerdings nur möglich, 
wenn sich „arbeitsfähige Fachkonferenzen“ an den Schulen etablieren, 
die „über die zumeist nur organisatorischen Regelungen hinaus eine 
gemeinsame inhaltliche Absprache über Ziele und Inhalte der Richtlinien“ 
treffen und „einen Erfahrungsaustausch über den alltäglichen 
Sportunterricht“ vorsehen (Hübner, 1991b, S. 752). Überblickt man hierzu 
neuere Untersuchungsergebnisse, scheint jedoch eine gewisse Skepsis 
an den Realisierungschancen angebracht.  

In Bezug auf die Erstellung schulinterner Lehrpläne für das Fach Sport in 
der gymnasialen Oberstufe in Niedersachsen gelangt Atzert zur kritischen 
Einschätzung, dass sich viele Fachkonferenzen kaum oder wenig intensiv 
mit der Lehrplanumsetzung beschäftigt haben. Dabei haben  

„viele Fachkollegien ihre schulinternen Pläne auf ein Minimum an 
Angaben reduziert […]. Ein auf die Nennung der Themen und die 
Kursabfolge reduzierter Lehrplan, der nicht viel mehr als eine 
schulinterne Vereinbarung darstellt, lässt die vom Kultusministerium 
verbindlich festgeschriebenen Intentionen der RRL 98 
[Rahmenrichtlinien] nicht erkennen, schon gar nicht die didaktischen 
Überlegungen und damit einen zentralen Teil der Reformintentionen“ 
(Atzert, 2004, S. 114).   

 
Auch Naul und Großbröhmer stellen fest, dass sich die Fach-
konferenzarbeit nach Aussagen der befragten Sportlehrkräfte in 
Nordrhein-Westfalen im Allgemeinen auf die Klärung organisatorischer 
Fragen konzentriert; inhaltlich-konzeptionelle Probleme werden nur an 
wenigen Schulen im Rahmen der Fachkonferenz behandelt (1996, S. 
75).11 Dieser Befund wird in einer neueren Studie von Schlecht (2005) 
zumindest teilweise bestätigt. In einer schriftlichen Befragung über die 
Ausgestaltung des schuleigenen Lehrplans in der Sekundarstufe I gaben 
immerhin 35,7% der an der Evaluation beteiligten Gymnasien und 
Gesamtschulen im Regierungsbezirk Arnsberg an, die in den Lehrplänen 
vorgeschriebene obligatorische Zuordnung der Unterrichtsvorhaben noch 

                                                 
11  Vgl. hierzu die von Regner (2005, S. 42-43) zusammengetragenen Erkenntnisse 

seiner Literaturrecherche. Auch hier bestätigt sich, dass in den Fachkonferenzen 
zwar offizielle Vereinbarungen getroffen werden, diese sich jedoch überwiegend auf 
organisatorisch-formale Bereiche beziehen. Insgesamt besteht in der Fachliteratur 
Einigkeit darüber, dass sich die kollegiale Zusammenarbeit auf sporadische oder 
vereinzelte Kontakte zu beschränken scheint.   
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nicht vorgenommen zu haben (vgl. Schlecht, 2005, S. 23).12 Zudem fehlt 
bei 42,7% der Schulen, die in ihren schuleigenen Lehrplänen 
Unterrichtsvorhaben auf die jeweiligen (Doppel-)Jahrgangsstufen verteilt 
haben, die notwendige intentionale Ausrichtung: Diese Schulen 
„berauben sich der Chance“, sich „ein gemeinsam vereinbartes 
Schulsportprofil zu geben […]“ (S. 24). Nach wie vor scheinen sich die 
befragten Sportlehrkräfte, so die Vermutung von Schlecht, an der 
Sachstruktur der Sportarten zu orientieren (vgl. ebd.).   

Von besonderem Interesse ist in diesem Kontext die Untersuchung von 
Regner (2005). In einer qualitativen Studie hat er den Prozess und die 
Bedingungen der Entwicklung schuleigener Lehrpläne durch die 
Fachkonferenz Sport an drei Schulen in Nordrhein-Westfalen 
thematisiert. Dabei kommt er – in vereinfachender Darstellung – zu 
folgendem Ergebnis (vgl. Regner, 2005, S. 131-163): Auch wenn sich die 
Bedingungen an den untersuchten Schulen deutlich voneinander 
unterscheiden, kann doch allgemein davon ausgegangen werden, dass 
die Arbeit in den Fachkonferenzen nicht von einem einheitlichen 
pädagogischen Grundverständnis geprägt ist. Vielmehr lässt sich die 
kollegiale Kooperation als „spontan“ und „sporadisch“ kennzeichnen, 
wobei die individuelle Berufssozialisation und das Engagement der 
einzelnen Lehrkraft entscheidenden Einfluss auf die Erstellung des 
schuleigenen Lehrplans haben.13 Die hohe Akzeptanz, die schuleigene 
Lehrpläne bei den befragten Sportlehrkräften finden, kann nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass die auf Schulebene entwickelten Pläne deutlich 
von den Anforderungen des amtlichen Lehrplans abweichen.  

Die Ergebnisse legen aber auch nahe, dass die Kooperationskultur der 
Lehrkräfte durch die Erarbeitung des schuleigenen Lehrplans positiv 
verändert werden kann. Je intensiver die Mitglieder der Fachkonferenz 
die Ziele des schuleigenen Lehrplans diskutieren, desto stärker ist der 
Gewinn für die Unterrichtspraxis der Lehrkräfte (vgl. Regner, 2005, S. 

                                                 
12  2,8% der Befragten gaben hierzu keine Antwort.  
13  Daneben beschreibt Regner (2005) zahlreiche weitere Faktoren, wie z. B. die 

Bedeutung des Faches an der Schule, „das vorhandene Zeitbudget“, die 
Unterstützung der Schulleitung, schulnahe Fortbildungen, die Vertrautheit mit 
Lehrplänen, die Auslegung der Lehrpläne, die Kultur von Absprachen, die 
Einhaltung von Vereinbarungen, die Qualifikation der Lehrkräfte, die 
Rahmenbedingungen oder die Zusammensetzung der jeweiligen Fachkonferenz 
(ebd., S. 161). Bedeutend ist hier nicht „das Auftreten eines bestimmten 
Faktorengefüges, sondern vielmehr die individuelle Wahrnehmung durch den 
einzelnen Lehrer“ (ebd.).   
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161). Allerdings erfordert eine intensive Beschäftigung mit dem 
schuleigenen Lehrplan erhebliches Engagement der Beteiligten (ebd.). 
Auf der Grundlage seiner Forschungserkenntnisse macht Regner (2005, 
S. 158, S. 161-162) bedenkenswerte Vorschläge zur Verbesserung der 
Implementation schuleigener Lehrpläne im Fach Sport, die in Tabelle 1 
dargestellt werden.14  

Zusammenfassend bleibt festzuhalten: In der schulpädagogischen und 
fachdidaktischen Diskussion liegen bislang nur wenige Untersuchungen 
zur Arbeit an und zum Umgang mit schuleigenen Lehrplänen vor. 
Konsens besteht darin, dass sich der schuleigene Lehrplan als ein 
wesentliches Instrument der Unterrichtsentwicklung und 
Lehrplanimplementation erweisen kann. Da mit Absprachen auf 
Schulebene eine höhere Verbindlichkeit für die individuelle 
Unterrichtsplanung erreicht werden kann, lassen sich mit der Entwicklung 
von Schulcurricula durchaus nachhaltigere Effekte der curricularen 
Steuerung erzielen (vgl. Künzli, 1999, S. 28; Vollstädt u. a., 1999, S. 221). 
Eine „schreibende“ Fachkonferenz ist jedoch ohne besondere Anreize, 
Beratung und Unterstützung schnell überfordert (vgl. Tab. 1). Ohne 
zusätzliche Hilfen ist die Gefahr groß, dass schuleigene Lehrpläne 
erheblich „hinter den erreichten Erkenntnisstand zur Lehrplanarbeit 
zurückfallen“ (Hericks & Kunze, 2004, S. 737).  

  
 

                                                 
14  Der Vorschlag, die „Standarddiskussion“ zu beenden, erscheint jedoch recht 

utopisch. Zudem ist durchaus kritisch zu fragen, warum es im Lehrerberuf (wie in 
anderen Berufen auch) keine Verpflichtung zur Fortbildung geben soll und – wenn 
sie wahrgenommen wird – warum diese nicht außerhalb der Unterrichtszeit liegen 
kann.    
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Tab. 1: Vorschläge zur Verbesserung der Implementation schuleigener Lehrpläne 
(modifiziert nach Regner, 2005, S. 158)    

Problem -
feld 

Lokale Maßnahme  Regionale/Landesweite 
Unterstützung 

Weitere 
Wirkung 

Grundlagen  Durchführung schulinterner 
Fortbildungen; enge Betreu- 
ung durch einen Sportfach-
berater (Patenschaft); Ein-
richtung eines peer-to-peer-
Netzwerks mit benachbarten 
Schulen; Neueinstellungen 
 

Einfache Strukturierung der Be-
ratungsorganisation; Erfor-
schung der schuleigenen Lehr-
pläne, Beratungspraxis, Lehrer-
fortbildungen; keine Revision/ 
Veränderung der Richtlinien; Be-
endigung der Standard-Diskus-
sion; Sicherung einer breiten 
und den Lehreraufgaben 
angemessenen Ausbildung 

 

Organisato -
risch-mate-
riell-räum-
liche Rah-
menbedin- 
gungen 

Einforderung entsprechen-
der Mittel beim Schulträger 
(durch Fachkonferenz und 
Schulleitung); Klärung orga-
nisatorischer Mängel etwa 
durch jahrgangsbezogene 
Hallenzuweisung und ggf. 
Materialergänzung 

Sicherstellung räumlich-materi-
eller Standards; Sicherstellung 
der drei Pflichtstunden 
(Personal, Hallenkapazitäten, 
Bandbreitenerlass)  

Signalwir-
kung für  
Lehrer (neue  
Möglich-
keiten) 

Hilfen zur 
Unterrichts-
planung 

Erstellung von Unterrichts-
materialien durch Lehrer vor 
Ort; Verständigung auf eine 
gebrauchsfähige und verfüg-
bare Form des schuleigenen 
Lehrplans 

Vorbereitung eines schuleige-
nen Lehrplans durch Ideen (z. B. 
durch Handreichungen, 
Fortbildungen…) 

Qualifikation;  
Schaffen von 
Verbindlich-
keit wird 
vereinfacht 

Stellenwert 
des Faches 
Sport 

Turnierkultur aufbauen/ 
sichern und öffentlichkeits-
wirksam dokumentieren 

Öffentlichkeitswirksame Maß-
nahmen erarbeiten und erpro-
ben, welche die Vielfalt des 
Sports eröffnen 

Stärkt Ver-
bindlichkeit 
des schul-
eigenen 
Lehrplans;  
fördert Ak-
zeptanz bei  
Schülern/El-
tern/Lehrern  

Zeitbudget  Bereitstellung von Zeit für 
Fortbildungen etc. (Schullei-
tung); Entwicklung neuer 
Fortbildungsmodelle nach 
Rücksprache mit Lehrkräf-
ten; Überarbeitung der Kon-
ferenzstruktur; Einführung 
von Arbeitsteilung in der 
Fachkonferenz 

Schwerpunktsetzung auf die 
Umsetzung der Richtlinien 
(keine weiteren Projekte); Schaf-
fen von Freiräumen zur Ent-
lastung und Motivation von 
Lehrern durch Schulleitungen 

 

Fortbildung  Unterstützung schulinterner 
Fortbildungen/der Fachkon-
ferenz durch die Schulleitung 
bzw. Verdeutlichen der Be-
deutung von Fortbildungen 
durch die Fachkonferenz 

Kommunikation des Beratungs-
systems; Stellung von Schul-
sportbeauftragten/wissenschaft-
lichen Mitarbeitern als Speziali-
sten; keine Zwangsfortbildungen 
außerhalb der Schulzeit; Fort-
führung schulexterner Fortbil-
dungen  

Vereinfacht 
Absprachen 
im Kollegi-
um; fördert 
ggf. Aus-
tausch zwi-
schen Wis-
senschaft 
und Schul-
praxis 
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3 Entwicklung und Analyse schuleigener Lehrpläne im  Fach 
Sport in Nordrhein-Westfalen  

Alle Maßnahmen zur Entwicklung und Analyse schuleigener Lehrpläne im 
Fach Sport orientieren sich an den gültigen Richtlinien und Lehrplänen für 
den Schulsport der verschiedenen Schulformen in Nordrhein-Westfalen 
(vgl. MSWF, 2001). Sie enthalten den fachlichen Bezugsrahmen, aus 
dem sich Kriterien zur Untersuchung der Qualität vorliegender 
schuleigener Lehrpläne in den allgemein bildenden Schulen der 
Sekundarstufe I ableiten lassen (vgl. Kap. 3.1 und 3.2). Aber selbst 
gehaltvolle schuleigene Lehrpläne bleiben wirkungslos, wenn sie von den 
Sportlehrerinnen und Sportlehrern nicht umgesetzt werden. Daher ist es 
notwendig, über konkrete Unterstützungssysteme im Rahmen einer 
„standardorientierten Unterrichtsentwicklung“ nachzudenken (vgl. Kap. 
3.3). In diesem Zusammenhang könnte eine wissenschaftliche Studie 
helfen, Alltagsprobleme von Sportlehrkräften bei der Entwicklung von und 
Arbeit mit schuleigenen Lehrplänen zu erkennen und konkrete 
Interventionsschritte mit dem Ziel der Verbesserung der 
Unterrichtsplanung und -reflexion anzuregen (vgl. Kap. 3.4).  

3.1 Fachlicher Bezugsrahmen  

Eine gemeinsame Orientierung für alle Schulformen bilden die 
Rahmenvorgaben für den Schulsport (vgl. u. a. MSWF, 2001a, S. 37-58), 
in denen das übergreifende pädagogische Konzept für das Fach Sport in 
Nordrhein-Westfalen entfaltet wird. Weitere Bezüge hinsichtlich der 
inhaltlichen Gestaltung des Sportunterrichts und der Entwicklung eines 
schuleigenen Lehrplans ergeben sich aus den teilweise recht 
unterschiedlichen Darstellungen in den jeweiligen schulformspezifischen 
Lehrplänen. Für die weiteren Überlegungen ist es hilfreich, die 
wesentlichen Aussagen in den nordrhein-westfälischen Richtlinien und 
Lehrplänen für den Schulsport unter den Aspekten „Pädagogisches 
Konzept und inhaltliche Freiräume“15 und „Gestaltung des schuleigenen 
Lehrplans“ zu diskutieren.    

                                                 
15  Auf eine ausführliche Darstellung des zugrunde gelegten pädagogischen Konzepts 

des Schulsports in Nordrhein-Westfalen kann an dieser Stelle verzichtet werden, da 
davon ausgegangen werden kann, dass dies im Allgemeinen bekannt sein dürfte 
(vgl. dazu u. a. Prohl, 2006, S. 177-180; LSW, 2000b, Stibbe, 2000; zur kritischen 
Rezeption der neuen NRW-Sportlehrpläne vgl. zusammenfassend Stibbe & 
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Pädagogisches Konzept und inhaltliche Freiräume 

Mit der neuen Lehrplangeneration wird die Formel des „erziehenden 
Unterrichts“, die leitmotivisch die schulformbezogenen Richtlinien in 
Nordrhein-Westfalen der 1990er Jahre durchzieht, auf das Fach Sport 
bezogen. Ausgehend vom „Doppelauftrag“ des Schulsports, der als 
„Entwicklungsförderung durch Bewegung, Spiel und Sport und 
Erschließung der Bewegungs-, Spiel- und Sportkultur“ verstanden wird 
(MSWWF, 1999b, S. XXIX), werden sechs pädagogische Perspektiven 
auf den Sport in der Schule beschrieben (vgl. Abb. 1). Die einzelnen 
Perspektiven zeigen jeweils aus unterschiedlichen Blickwinkeln die 
besonderen erzieherischen Möglichkeiten des Faches Sport auf; sie 
stellen also den Beitrag des Faches zur Einlösung des allgemeinen 
Bildungs- und Erziehungsauftrages der Schule dar (vgl. MSWWF, 1999b, 
S. XXX). Darüber hinaus werden fünf Prinzipien eines erziehenden 
Sportunterrichts bestimmt: „Mehrperspektivität“, „Erfahrungsorientierung 
und Handlungsorientierung“, „Reflexion“, „Verständigung“ und 
„Wertorientierung“ (vgl. ausführlich Beckers, 2000).16   

Auf der Inhaltsebene werden insgesamt zehn Bereiche genannt, die im 
Sinne eines offenen Bewegungskonzepts ausgelegt werden. Die 
Inhaltsbereiche 1 und 2 werden als „sportbereichsübergreifende 
Bewegungsfelder“ bezeichnet, die als „Voraussetzungen für die Arbeit in 
den Inhaltsbereichen 3 bis 9“, den „Bewegungsfeldern und 
Sportbereichen“, in allen Schulformen bedeutsam sind (MSWWF, 1999b, 
S. XXXVII; vgl. Abb. 1). Der 10. Inhaltsbereich „Wissen erwerben und 
Sport begreifen“ ist als Querschnittsbereich gedacht, der die anderen 

                                                                                                                                               
Aschebrock, 2007). Für die weitere Diskussion sollen lediglich einige Grundzüge 
skizziert werden.  

16 Ein Konstruktionsproblem der neuen Richtlinien und Lehrpläne Sport besteht 
sicherlich darin, wie Stibbe und Aschebrock (2007) ausführen, dass die in den 
Rahmenvorgaben formulierten Prinzipien eines erziehenden Sportunterrichts in den 
schulformbezogenen Lehrplänen nicht oder kaum mehr aufgenommen werden. 
Damit bleibt ungeklärt, wie sie dazu beitragen können, das Leitbild des „erziehenden 
Sportunterrichts“ einzulösen. Als strukturierende Momente der Inhaltsbereiche 
dienen allein die pädagogischen Perspektiven, die in erzieherischer Pointierung als 
„Unterrichtsvorhaben“ auf die Inhaltsbereiche bezogen werden. Sie sind auf der 
Inhaltsebene der schulformbezogenen Lehrpläne die leitenden „Prinzipien“, mit 
denen der „erziehende Sportunterricht“ umgesetzt werden soll. Durch dieses 
Konstruktionsproblem wird in der Tat die Auffassung gestützt, erziehender 
Sportunterricht sei lediglich als mehrperspektivischer Unterricht zu begreifen. 
Gleichwohl ist auch nicht zu übersehen, dass die Planung mithilfe von 
„Unterrichtsvorhaben“ durchaus schon ein erhebliches Reformpotenzial für 
Sportlehrkräfte zu bedeuten scheint (vgl. dazu die weiteren Ausführungen).   
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Inhaltsbereiche durchdringt. Er umfasst die wesentlichen Kenntnisse und 
Einsichten, die Kinder und Jugendliche für einen kompetenten und 
kritischen Umgang mit Bewegung, Spiel und Sport benötigen.  

Die bloße Auswahl und Benennung von Inhaltsbereichen gibt jedoch 
noch keinen Aufschluss darüber, mit welcher Zielvorstellung sie im 
Unterricht verwirklicht werden sollen. Die Schulsportinhalte können 
nämlich in sehr unterschiedlicher Weise thematisiert werden. Aus diesem 
Grund erweisen sich die „Unterrichtsvorhaben“ als zentrale pädagogisch 
innovative Planungselemente für den Sportunterricht:  

„Unterrichtsvorhaben sind thematisch akzentuierte, zielgerichtete 
unterrichtliche Einheiten. Sie ergeben sich aus der Verknüpfung von 
Inhalten mit Pädagogischen Perspektiven. In ihrer Auswahl und 
planvollen Abfolge sollen sie Kontinuität des Unterrichts und 
Lernprogression bei den Schülerinnen und Schülern sichern. 
Unterrichtsvorhaben werden in der Regel für einzelne 
Inhaltsbereiche konzipiert; sie können aber auch inhaltsübergreifend 
angelegt sein. Unterrichtsvorhaben umfassen mehrere 
Unterrichtsstunden […]“ (MSWF, 2001a, S. 72; 2001d, S. 66).   

In den Sportlehrplänen für die allgemein bildenden Schulen der 
Sekundarstufe I werden idealtypisch zwei Formen von Vorhaben 
unterschieden: Kürzere (im Umfang von ca. 5 Stunden) und längere 
Unterrichtsvorhaben (ca. 10 Stunden). Dabei können verbindlich 
„eingeforderte längere Unterrichtsvorhaben […] jeweils z. B. durch zwei 
kürzere ersetzt werden“, die nicht unbedingt nacheinander durchzuführen 
sind (a. a. O.).17    

 

 

                                                         

                                                 
17  Der Lehrplan für die Gesamtschule (Sekundarstufe I) weicht insofern von dieser 

Regelung ab, als hier „von einer Bandbreite zwischen ca. 5 Stunden für kürzere und 
ca. 10 Stunden für längere Unterrichtsvorhaben“ die Rede ist (MSWF, 2001c, S. 
59). Diese Auslegung erlaubt eine flexiblere Handhabung der Unterrichtsvorhaben.   
Vgl. zu möglichen (zeitlichen) Planungsabfolgen die grafische Darstellung in den 
Lehrplänen für die Hauptschule und das Gymnasium (Sekundarstufe I) (vgl. MSWF, 
2001a, S. 72; 2001d, S. 66).     
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       Doppelauftrag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entwicklungsförderung  
durch 

Bewegung, Spiel und Sport 
+ 

Erschließung der  
Bewegungs-, Spiel- und 

Sportkultur  

umgesetzt durch 

Pädagogische Perspektiven 
auf den Sport in der Schule 

 
·  Wahrnehmungsfähigkeit verbessern, 

Bewegungserfahrungen erweitern 
·  Sich körperlich ausdrücken, Bewegungen 

gestalten 
·  Etwas wagen und verantworten 
·  Das Leisten erfahren, verstehen und 

einschätzen 
·  Kooperieren, wettkämpfen und sich 

verständigen 
·  Gesundheit fördern, Gesundheits-

bewusstsein entwickeln 

Prinzipien eines erziehen-
den Sportunterrichts 

 
·  Mehrperspektivität 
·  Erfahrungsorientierung und 

Handlungsorientierung 
·  Reflexion 
·  Verständigung 
·  Wertorientierung 
 

vermittelt durch konkrete  
Unterrichtsplanungen 

Inhaltsbereiche des Schulsports 
1. Den Körper wahrnehmen und Bewegungs-   6. Gestalten, Tanzen, Darstellen – Gymnastik/ 
 fähigkeiten ausprägen  Tanz, Bewegungskünste 
2. Das Spielen entdecken und Spielräume   7. Spielen in und mit Regelstrukturen –-  
 nutzen  Sportspiele 
3. Laufen, Springen, Werfen – Leichtathletik   8. Gleiten, Fahren, Rollen – Rollsport/ 
4. Bewegen im Wasser – Schwimmen  Bootssport/Wintersport 
5. Bewegen an Geräten – Turnen   9. Ringen und Kämpfen – Zweikampfsport 
  10. Wissen erwerben und Sport begreifen 

mit Hilfe von Inhalten aus den 
verbindlichen Inhaltsbereichen 

Unterrichtsvorhaben 
thematisch akzentuierte zielgerichtete unterrichtliche Einheiten als Verknüpfung von 
Pädagogischen Perspektiven, Prinzipien erziehenden Sportunterrichts und konkreten 
Unterrichtsinhalten 

Abb. 1 : Curriculare Struktur der nordrhein-westfälischen Richtlinien und Lehrpläne 
Sport 1999/2001 (nach Stibbe & Aschebrock, 2007)  
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Was die Illustration der Unterrichtsvorhaben anbelangt, beschränken sich 
die Lehrplankonstrukteure in den verschiedenen Schulformen auf 
exemplarische Beispiele, d. h. es werden 2-3 Unterrichtsvorhaben für 
jeden der Inhaltsbereiche 1-9 veranschaulicht (vgl. z. B. MSWF, 2001b, 
S. 76-121; vgl. Tab. 2).      

Tab. 2:  Beispiel für ein Unterrichtsvorhaben aus dem Lehrplan Sport Gymnasium 
(Sek. I) im Inhaltsbereich „Den Körper wahrnehmen und Bewegungsfähig-
keiten ausprägen“ (MSWF, 2001d, S. 71)  

Im Gleichgewicht sein – balancieren können 

Das Spiel mit dem Gleichgewicht stellt eine faszinierende Herausforderung dar, die sich zwischen 
den beiden Polen Verlust und Wiedergewinn entfaltet. Die Gleichgewichtsfähigkeit bildet eine 
wichtige Voraussetzung für vielfältige Bewegungssituationen im Sport und im Alltag. Darum gilt es, 
die Gleichgewichtsfähigkeit vielfältig und sensibel in unterschiedlichsten Situationen herauszu-
fordern. Sie lassen sich in der Auseinandersetzung mit dem Körpergleichgewicht und dem Objekt-
gleichgewicht arrangieren. Dazu müssen neben der Fähigkeit zur Integration vestibulärer, 
kinästhetischer, taktiler und visueller Informationen auch Einstellungen und Einsichten entwickelt 
werden. Dieses kürzere Unterrichtsvorhaben (ca. 5 Stunden) akzentuiert die Pädagogische 
Perspektive „Wahrnehmungsfähigkeit verbessern, Bewegungserfahrungen erweitern“. Es ist 
besonders für die Jahrgangsstufen 5/6 geeignet, kann aber auch für die folgenden Jahrgangsstufen 
reizvoll sein.     

Aufgaben / Inhalte Didaktische Hinweise 

In welchen Situationen wird das 
Gleichgewicht herausgefordert? 
·  Herausforderungen des 

Körpergleichgewichts entdecken und die 
individuellen Möglichkeiten entwickeln (z. B. 
im einbeinigen Stand, auf schmalen / 
wackligen Untergründen auch unter 
gleichzeitiger Bewältigung von 
Zusatzaufgaben) 

·  Das Objektgleichgewicht vielfältig erproben 
und variieren (z. B. mit dem Stab, mit dem 
Ball, mit Keulen, Diabolos u. a.) 

·  Körpergleichgewicht und Objektgleichgewicht 
gleichzeitig erproben 

 

Gelegenheiten schaffen, um das individuelle 
Anspruchsniveau zu finden, aber auch zu 
weiteren Herausforderungen ermutigen. 
Anregungen für das selbstständige Entwickeln 
von Balancierstationen geben. 
Für eine konzentrierte Atmosphäre bei der 
Auseinandersetzung mit dem Gleichgewicht 
sorgen.  
Einsicht in Zusammenhänge zwischen „äußerem“ 
und „innerem“ Gleichgewicht eröffnen. 
 

Wie findet man sein Gleichgewicht?  
Voraussetzungen zur Herstellung des 
Gleichgewichts verstehen und situationsgerecht 
nutzen, z. B.  
·  Auseinandersetzung mit der Bedeutung 

verschiedener Sinneswahrnehmungen für die 
Herstellung des Gleichgewichts 

·  Dosierungsprobleme bei 
Ausgleichsbewegungen  

 

Ausschaltung der visuellen Kontrolle führt auch 
bei sicher geglaubtem Gleichgewicht zu deutlicher 
Verunsicherung.  
Hinreichende Gelegenheiten zum Üben geben. 
 

Wo findet man Herausforderungen  für das 
Gleichgewicht im Alltag, wie kann man sie 
herstellen und nutzen? 
·  Erkundungen für Gleichgewichtssituationen 

auf dem Schulgelände, im Tagesablauf 
·  selbstgewählte Gleichgewichtssituationen im 

Alltag regelmäßig nutzen               

Schülerinnen und Schüler anregen, eine 
angemessene Herausforderung über einen 
längeren Zeitraum regelmäßig aufzusuchen und 
Kriterien für den Zugewinn an Sicherheit zu 
erarbeiten.  
Erfahrungen im Sportunterricht thematisieren. 
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Mit dieser Darstellung wird in gewisser Weise eine Denkweise begünstigt, 
die impliziert, dass die Planung von Unterrichtsvorhaben nur von den 
Inhaltsbereichen ausgehen könne. Dies mag zwar den herkömmlichen 
Alltagsroutinen von Sportlehrerinnen und Sportlehrern entsprechen und 
daher die „Regel“ sein, doch wäre hier die Aufnahme alternativer 
Vorgehensweisen – wie sie z. B. in den Implementationsmaterialien der 
Rahmenvorgaben und Lehrpläne Sport für die Schulformen der 
Sekundarstufe I vorgenommen wird18 – für das Verständnis des zugrunde 
gelegten pädagogischen Konzepts durchaus sinnvoll gewesen.  

Gleichwohl ist das Instrument der „Unterrichtsvorhaben“ – wie das 
Beispiel in Tabelle 2 zeigt – geschickt gewählt, um  

·  erstens die Lernprogression über mehrere Unterrichtseinheiten in den 
Blick zu nehmen,  

·  zweitens von der traditionellen Sachlogik der Sportarten zur 
didaktischen Thematisierung bzw. intentionalen Ausrichtung des 
Unterrichtsgegenstandes zu gelangen und  

·  drittens – fast unbemerkt und in je unterschiedlicher Ausprägung –  in 
den „didaktischen Hinweisen“ auch auf prozessorientierte 
Qualitätskriterien eines „guten“ Sportunterrichts aufmerksam zu 
machen.19     

Die konkrete Planung, Zuordnung und Abfolge der Unterrichtsvorhaben 
liegt für die verschiedenen Lerngruppen in der Hand der Fachkonferenz 
und der Lehrkraft. Insgesamt sind etwa 60% der zur Verfügung 
stehenden Unterrichtszeit obligatorisch festgelegt, etwa 40% können frei 
gewählt werden (vgl. z. B. MSWF, 2001c, S. 59):  

„[…] Die Obligatorik ist als Obligatorik für die Lehrkräfte, nicht für die 
Schüler beschrieben und sie enthält so viele Alternativen, dass nur 

                                                 
18  Die Ausführungen in den Implementationsmaterialien sehen für die Planung von 

Unterrichtsvorhaben prinzipiell drei Ausgangspunkte vor: Der Ausgang von den 
Inhaltsbereichen, der Ausgang von der Lerngruppe und der Ausgang von den 
Pädagogischen Perspektiven (vgl. LSW, o. J., S. 30).  

19  Im o. g. Beispiel (Tab. 2) wird in den „didaktischen Hinweisen“ von der Sportlehrkraft 
u. a. eingefordert, Gelegenheiten zu schaffen, das Schülerinnen und Schüler ihr 
„individuelles Anspruchsniveau“ in einer „ermutigenden“ und „konzentrierten“ 
Unterrichtsatmosphäre finden, ihre Selbstständigkeit gefördert wird, das 
Bewegungshandeln begriffen oder „hinreichende“ Übungsmöglichkeiten eingeräumt 
werden. Damit wird dieses Unterrichtsvorhaben durchaus den Prinzipien eines 
„erziehenden Sportunterrichts“ gerecht. Aus heutiger Sicht hätten sie in der 
allgemeinen Beschreibung des Vorhabens – auf der gleichen Ebene wie die 
pädagogischen Perspektiven – explizit hervorgehoben werden können.     
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sehr weniges konkret zu benennen ist, was alle Schülerinnen und 
Schüler in Nordrhein-Westfalen im Sportunterricht wirklich gelernt 
haben sollten. […] Die neuen Lehrpläne vertreten eine Absage an 
eine materiale Bildungsvorstellung, wie sie sich radikaler kaum 
denken lässt. Das ist konsequent im Rahmen des pädagogischen 
Konzepts, dem sie folgen. […]“ (Kurz, 2004, S. 21).  

In der Tat sieht die Sachobligatorik in den Lehrplänen Sport für die 
Schulformen der Sekundarstufe I nur wenige Lernanforderungen oder 
„Minimalstandards“ (in moderner Terminologie) vor, die Kinder und 
Jugendliche am Ende der Sekundarstufe I erreicht haben sollen (vgl. Tab. 
3 und 4). Ganz im Sinne einer weitgehend selbstständigen Schule wird 
für die Obligatorik ein recht offener Rahmen bestimmt, der von der 
jeweiligen Fachkonferenz im Zusammenhang mit der Erstellung eines 
verpflichtenden schuleigenen Lehrplans in eigener Verantwortung 
auszufüllen ist. Dabei sind neben der „inhaltlichen Obligatorik“ 
(Inhaltsbereiche) noch weitere verpflichtende Elemente zu 
berücksichtigen, die  in analytischer Trennung als „organisatorische“ (z. 
B. Verteilung der Sportstunden), „intentionale“ (Pädagogische 
Perspektiven) und „thematische Obligatorik“ (Unterrichtsvorhaben) 
charakterisiert werden können (vgl. dazu LSW, 2000a, S. 160).  

Gestaltung des schuleigenen Lehrplans  

Bei der Betrachtung der Lehrpläne Sport in den verschiedenen 
Schulformen der Sekundarstufe I fällt auf, dass zwar weitgehendes 
Einvernehmen über die Aufgaben der Fachkonferenz und die 
Notwendigkeit der Entwicklung schuleigener Lehrpläne zu erkennen ist, 
doch besteht eine gewisse Uneinigkeit darüber, welche Elemente 
verbindlich in den schulinternen Lehrplan gehören und welche Aspekte im 
Rahmen des übergreifenden Schulsportkonzepts (als Bestandteil oder 
Basis des Schulprogramms) erarbeitet werden sollen.20  

                                                 
20  Die Aufgaben des schuleigenen Lehrplans werden jeweils unter der Rubrik 

„Hinweise zur Arbeit mit dem Lehrplan“ beschrieben (vgl. MSWF, 2001a, S. 125-
128; 2001b, S. 127-132; 2001c, S. 110-119; 2001d, S. 120-125). In diesem 
Zusammenhang bleibt relativierend hervorzuheben, dass die Kapitel über die 
Entwicklung von schuleigenen Lehrplänen am Ausgang der 1990er Jahre 
entstanden sind. Die folgenden kritischen Anmerkungen werden aus dem 
Bewusstsein und der fachlichen Diskussion des Jahres 2006 formuliert.    
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Tab. 3:  Überblick über die Obligatorik der Inhaltsbereiche in der Realschule (MSWF, 
2001b, S. 76-121)  

1. Den Körper wahrnehmen und Bewegungsfähigkeiten a usprägen  

·  Neun kürzere Unterrichtsvorhaben im Verlauf der Sekundarstufe I verbindlich 
·  Annähernd gleichgewichtige Verteilung von mehr körperbezogenen und mehr 

bewegungsbezogenen Themen anzustreben 
·  Ein Unterrichtsvorhaben verbindlich, das den Stellenwert der Fitness thematisiert 
·  Über ausgeprägte koordinative Fähigkeiten verfügen 
·  Differenzierte Körperwahrnehmung entwickeln             
·  Grundlegende Handlungsmuster für funktionsgerechtes Bewegen im Sport und im 

Alltag beherrschen  
·  Entspannungsmethoden anwenden können 
 
2. Das Spielen entdecken und Spielräume nutzen  

·  Zwei kürzere Unterrichtsvorhaben in jeder Doppeljahrgangsstufe verbindlich 
·  Breites Spektrum an Kleinen Spielen kennen lernen und darüber verfügen 
·  Kleine Spiele für sich und andere initiieren, variieren und organisieren         
 
3. Laufen, Springen, Werfen – Leichtathletik  

·  Zwei Unterrichtsvorhaben in jeder Doppeljahrgangsstufe verbindlich 
·  Über Grundlagen im Laufen, Springen und Werfen verfügen 
·  Unterschiedliche Lauf-, Sprung- und Wurfformen kennen und richtig anwenden 

können 
·  Erfahrungen und Kenntnisse über Verbesserung der individuellen Ausdauerleistung 
·  Herkömmliche und alternative Wettkampfformen vorbereiten und durchführen 

können (z. B. Spielfeste, Mehrkämpfe, Sponsorenläufe)          
 
4. Bewegen im Wasser – Schwimmen  

·  Sechs Unterrichtsvorhaben obligatorisch, möglichst gleichmäßig auf die Schulzeit 
verteilt 

·  Vielfalt des Bewegens im Wasser kennen lernen 
·  Sicher und ausdauernd schwimmen können 
·  kopf- und fußwärts ins Wasser springen und tauchen können 
·  Zwei Schwimmtechniken, davon Schwimmen in Rückenlage verbindlich 
·  Erwerb des Deutschen Jugendschwimmabzeichens in Bronze obligatorisch 
·  Erwerb des Deutschen Jugendschwimmabzeichens in Silber anzustreben 

5. Bewegen an Geräten – Turnen  

·  Fünf Unterrichtsvorhaben im Verlauf der Sekundarstufe I obligatorisch (zwei in 
Jahrgang 5/6, drei in Jahrgang 7-10)   

·  Ein Unterrichtsvorhaben zum Thema Akrobatik, ein weiteres zur Gestaltung 
turnerischer Elemente in Gruppen verbindlich 

·  Über grundlegende turnerische Fertigkeiten verfügen 
·  Körperspannung halten können 
·  Sicheres Stützen, Hängen und Schwingen beherrschen 
·  Bei einfachen Drehungen und ungewöhnlichen Körperlagen die Orientierung 

behalten  
·  Sicher über Geräte springen und landen können                               
·  Einfache Bewegungsfolgen an ausgewählten Geräten oder Gerätekombinationen 

mit Bewegungsfluss und Bewegungskontrolle turnen können 
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·  Grundlegende Sicherheitsvorkehrungen (z. B. beim Umgang mit Geräten oder bei 
der Akrobatik) beherrschen 

·  Elementare Kompetenzen im Helfen, Sichern und Korrigieren vorweisen  

6. Gestalten, Tanzen, Darstellen – Gymnastik/Tanz, Bewegungskünste 

·  Fünf Unterrichtsvorhaben im Verlauf der Sekundarstufe I obligatorisch 
·  Zwei Vorhaben sollen in den Jahrgängen 5-8, zwei in den Jahrgangsstufen 9 und 

10 durchgeführt werden 
·  Ein Unterrichtsvorhaben aus dem Bereich der Bewegungskünste, eines aus dem 

Bereich Gymnastik/Tanz, ein weiteres aus dem Gebiet „Darstellen“ verbindlich 
·  Formbezogene, rhythmisch-dynamische und räumliche Gestaltungskriterien des 

Bewegens kennen und im eigenen Bewegen umsetzen können 
·  Erarbeitete Fähigkeiten und Fertigkeiten in eine Präsentation einbringen können 
 
7. Spielen in und mit Regelstrukturen – Sportspiele   

·  Acht Unterrichtsvorhaben im Verlauf der Sekundarstufe I obligatorisch 
·  Zwei Vorhaben sollen zur Vermittlung einer allgemeinen Spielfähigkeit, drei zu den 

Tor- und Malspielen in den Jahrgängen 7-10, zwei zu Rückschlagspielen in den 
Jahrgängen 7-10 (davon jeweils ein Partnerspiel und ein Vorhaben, in dem es um 
die Vermittlung von Regelkompetenz geht) 

·  Grundtechniken am Ende der Sekundarstufe I in den ausgewählten Spielen 
beherrschen  

·  Angemessen in überschaubaren Spielsituationen verhalten 
·  Über ausreichende konditionelle und koordinative Grundlagen verfügen 
·  Selbstständig Rahmenbedingungen von Spielen organisieren können 
·  Mit Regeln reflektiert umgehen können, d. h. sie verstehen, einhalten und sinnvoll 

verändern können 
·  Kleine Spielwettkämpfe initiieren und organisieren 
·  Schiedsrichterfunktionen übernehmen 

8. Gleiten, Fahren, Rollen – Rollsport/Bootssport/W intersport 

·  Zwei Unterrichtsvorhaben obligatorisch 
·  Ein Vorhaben in Jahrgang 5/6 zu grundlegenden Bewegungsvoraussetzungen zum 

Gleiten, Fahren und Rollen  
·  In folgenden Doppeljahrgangsstufen ein Vorhaben zur längeren, intensiven 

Auseinandersetzung mit einem der Bereiche Rollsport, Bootssport, Wintersport 
(auch als Projekt oder als Klassen- bzw. Schulfahrt mit sportlichem Schwerpunkt)  

9. Ringen und Kämpfen – Zweikampfsport 

·  Zwei Unterrichtsvorhaben obligatorisch 
·  Ein Vorhaben in Jahrgang 5/6 zu grundlegenden Erfahrungen des Ringens und 

Kämpfens   
·  In folgenden Doppeljahrgangsstufen ein Vorhaben je nach schulischen 

Voraussetzungen zur Vermittlung einer normierten Form des Partnerkampfsports  
·  Grundlegende Techniken des Kämpfens kennen lernen, üben und in 

verantwortungsvoller Weise erproben 
·  Grundlagen zur Gestaltung eines fairen und kooperativen Zweikampfes vermitteln 

durch die Einführung von Ritualen  
 



 

 26

Tab. 4: Vergleichender Überblick über die Obligatorik im Inhaltsbereich „Bewegen im 
Wasser – Schwimmen“ in den allgemein bildenden Schulformen der Sekun-
darstufe I (vgl. MSWF, 2001a-d)  

Hauptschule  

·  Sechs Unterrichtsvorhaben möglichst gleichmäßig auf mehrere Jahrgänge verteilt 
·  Vielfalt des Bewegens im Wasser kennen lernen 
·  Sicher und ausdauernd eine Strecke von 200m schwimmen können 
·  kopf- und fußwärts ins Wasser springen können 
·  Abtauchen und sich unter Wasser orientieren können 
·  Zwei Schwimmtechniken, davon Schwimmen in Rückenlage verbindlich 
·  Erwerb des Deutschen Jugendschwimmabzeichens in Bronze anzustreben 

Realschule  

·  Sechs Unterrichtsvorhaben möglichst gleichmäßig auf die Schulzeit verteilt 
·  Vielfalt des Bewegens im Wasser kennen lernen 
·  Sicher und ausdauernd schwimmen können 
·  kopf- und fußwärts ins Wasser springen und tauchen können 
·  Zwei Schwimmtechniken, davon Schwimmen in Rückenlage verbindlich 
·  Erwerb des Deutschen Jugendschwimmabzeichens in Bronze obligatorisch 
·  Erwerb des Deutschen Jugendschwimmabzeichens in Silber anzustreben 

Gesamtschule 

·  Sechs Unterrichtsvorhaben im Verlauf der Sekundarstufe I  
·  Vielfalt des Bewegens im Wasser kennen lernen 
·  Sicher und ausdauernd schwimmen können 
·  kopf- und fußwärts ins Wasser springen und tauchen können 
·  Zwei Schwimmtechniken, davon Schwimmen in Rückenlage verbindlich 
·  Erwerb des Deutschen Jugendschwimmabzeichens in Bronze obligatorisch 
·  Erwerb des Deutschen Jugendschwimmabzeichens in Silber anzustreben 

Gymnasium    

·  Fünf Unterrichtsvorhaben möglichst auf mehrere Jahrgangsstufen verteilt 
·  Vielfalt des Bewegens im Wasser kennen lernen  
·  Startsprung ausführen können 
·  Sicher und ausdauernd eine Strecke von mindestens 200m schwimmen können 
·  Abtauchen und sich unter Wasser orientieren können 
·  Zwei Schwimmtechniken, davon Schwimmen in Rückenlage verbindlich 
·  Erwerb des Deutschen Jugendschwimmabzeichens in Bronze obligatorisch 
·  Erwerb des Deutschen Jugendschwimmabzeichens in Silber anzustreben  
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So sollen z. B. im schuleigenen Lehrplan des Gymnasiums u. a. auch 
„Vereinbarungen über außerunterrichtliche Angebote des Schulsports“21 
als Grundlage für ein Schulsportkonzept berücksichtigt werden (MSWF, 
2001d, S. 120), während diese in den anderen Schulformen der 
Sekundarstufe I allgemein zu den weiteren Aufgaben des Fachkollegiums 
zählen (vgl. Tab. 5). Entscheidender ist jedoch, dass die Evaluation 
(inklusive der Entwicklung entsprechender Leistungskriterien) der im 
schuleigenen Lehrplan festgelegten Unterrichtsvorhaben nur für das 
Schulcurriculum der Gesamtschule vorgeschrieben ist (vgl. MSWF, 
2001c, S. 110); hier wäre es wünschenswert, auch für die Hauptschule, 
die Realschule und das Gymnasium eine Verpflichtung zur Überprüfung 
der Unterrichtsvorhaben im Blick auf eine systematische 
Unterrichtsentwicklung aufzunehmen.22   

Als Minimalkonsens stimmen die Lehrpläne lediglich darin überein, dass 
Aussagen zu Obligatorik und Freiraum, die Verteilung der Inhaltsbereiche 
auf Jahrgangsstufen, inhaltliche Schwerpunktsetzungen, die 
ausgewogene Berücksichtigung der pädagogischen Perspektiven und 
Inhaltsbereiche sowie die Festlegung von inhalts- und 
fächerübergreifenden Vorhaben verpflichtend in den schulinternen 
Lehrplan gehören (vgl. Tab. 5).  

                                                 
21 Dazu zählen, wie an anderer Stelle ausgeführt wird, die Planung von Schul-

sportfesten, Sportwettkämpfen, Schulsporttagen und Schulfahrten mit sportlichem 
Schwerpunkt, Vereinbarungen über die Einrichtung von Schulsportgemeinschaften 
und die Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern, die Erarbeitung eines 
Pausensportkonzepts u. ä. (vgl. MSWF, 2001d, S. 125).   

22  Die Verpflichtung zur Evaluation bezieht sich in der Haupt- und Realschule nur auf 
die Überprüfung des Gesamtkonzepts des Schulsports (vgl. MSWF, 2001a, S. 128; 
2001b, S. 132), im Gymnasium ist die Evaluation allenfalls implizit im 
Zusammenhang mit der „Sicherung“ und „Fortschreibung“ des Schulsportkonzepts 
mitgedacht (vgl. MSWF, 2001d, S. 125). Die im Realschullehrplan enthaltene 
Forderung, „konkrete Leistungskriterien für spezifische Unterrichtsvorhaben“ 
festzulegen, zielt auf eine Leistungsüberprüfung der Schülerinnen und Schüler 
(MSWF, 2001b, S. 129).     
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Tab. 5: Verpflichtende Elemente des schuleigenen Lehrplans und Aufgaben der 
Fachkonferenz in den Lehrplänen Sport für die Schulformen der 

Sekundarstufe I (MSWF, 2001a-d)23  

Verbindliche Elemente des 
schuleigenen Lehrplans Hauptschule  Realschule  Gesamtschule  Gymnasium  
Verteilung der Unterrichtsstun-
den auf Jahrgangsstufen (z. B. 
Anzahl der Stunden, Lage der 
Stunden) 

SLP ---- ---- SLP 

Aussagen zu Obligatorik und 
Freiraum  (SLP) SLP  SLP (SLP) 

Zuordnung der Inhaltsbereiche 
zu (Doppel-)Jahrgangsstufen SLP SLP SLP SLP 

Schwerpunktsetzung innerhalb 
einzelner Inhaltsbereiche SLP SLP SLP SLP 

Schwerpunktsetzung innerhalb 
des Inhaltsbereichs 10  ---- ---- ---- SLP 

Verständigung über ausgewo-
gene Berücksichtigung der 
pädagogischen Perspektiven 
und Inhaltsbereiche 
(Unterrichtsvorhaben) 

SLP SLP SLP SLP 

Verständigung über zu errei-
chende Mindestqualifikationen 
am Ende der Doppeljahrgangs-
stufe 

---- ---- SLP ---- 

Evaluation der Unterrichtsvor-
haben und Entwicklung spezi-
fischer Leistungskriterien  

---- ---- SLP ---- 

Grundsätze der Leistungs-
bewertung FK FK FK FK 

Entscheidungen über Maßnah-
men zur reflexiven Koedukation  ---- FK FK ---- 

Festlegung inhaltsbereichs- und 
facherübergreifender Vorhaben 
(Projekte) 

SLP SLP SLP SLP 

Entscheidung über Maßnahmen 
des Sportförderunterrichts SLP FK FK SLP 

Inhalte im Wahlpflichtbereich II ---- SLP SLP ---- 
Vereinbarungen über außer-
unterrichtliche Angebote des 
Schulsports  

FK  FK FK SLP 

Diskussion, Entwicklung und 
Fortschreibung des Schulsport-
konzepts  

FK FK FK FK 

SLP   =  Schuleigener Lehrplan 
(SLP) =  implizit in der Aufgabenformulierung 
FK     =  Fachkonferenz Sport   

                                                 
23  Der Überblick bezieht sich nur auf die im Kapitel „Hinweise zur Arbeit mit dem 

Lehrplan“ genanten Elemente. Relativierend bleibt anzumerken, dass sich die 
Aufgabenzuordnung aufgrund der unterschiedlichen und teilweise sehr allgemeinen 
Beschreibung in den einzelnen Lehrplänen nicht in jedem Fall eindeutig bestimmen 
lässt.   
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Zur exemplarischen Veranschaulichung, wie Fachkonferenzen ein 
Schulcurriculum erstellen können, werden in jedem der 
schulformbezogenen Lehrpläne entsprechende „Beispielpläne“ in Form 
einer zusammenfassenden Übersicht vorgelegt (vgl. Tab. 6-8 und 
Anlagen 1 und 2 im Anhang). Sieht man einmal von der unterschiedlichen 
Darstellungsform zwischen Real-/Gesamtschule einerseits und 
Hauptschule/Gymnasium andererseits ab, so wird bei allen der 
obligatorischen Forderung Rechnung getragen, eine inhaltlich-zeitliche 
Zuordnung und Akzentuierung von Unterrichtsvorhaben vorzunehmen. Im 
jeweiligen Erläuterungskontext der Lehrpläne erweisen sich diese 
Beispielpläne als ausreichend. Wenn diese Übersichten von 
Fachkonferenzen und Lehrkräften jedoch als Musterbeispiele für die 
schuleigene Lehrplanarbeit begriffen werden, d. h. sich die Erstellung  
und Diskussion in einem solchen tabellarischen Überblick eines 
„Organisationsplans“ erschöpft24, können davon kaum Impulse für die 
längerfristige Unterrichtsentwicklung im Fach Sport erwartet werden. Der 
Hinweis im Gesamtschullehrplan, die vorliegende Darstellung zeige 
„beispielhaft, in welcher Form die Fachkonferenz einen Plan für ihre 
Schule erstellen kann“ (MSWF, 2001c, S. 111)25, kann eine solche 
missverständliche Interpretation durchaus nahe legen.    

Ungeachtet dessen kann von schuleigenen Lehrplänen, die nach diesem 
Muster gestaltet werden, vermutlich nur dann eine inhaltlich-
konzeptionelle Orientierung für die Unterrichtsentwicklung ausgehen, 
wenn zugleich alle aufgeführten Unterrichtsvorhaben in einer 
konkretisierenden Fassung der Übersichtsplanung beigefügt werden, die 
zuvor in einer gemeinsamen kollegialen Diskussion im Geiste des 
Lehrplans erarbeitet wurden (vgl. dazu z. B. Tab. 2). Die bloße Auflistung 
und zeitliche Verteilung von Inhaltsbereichen, allgemeinen 
pädagogischen Perspektiven und Themen der Unterrichtsvorhaben 
(Realschule/Gesamtschule) bzw. von Inhaltsbereichen und Themen der 
Unterrichtsvorhaben (Hauptschule/Gymnasium) ist wenig aussagekräftig 
(vgl. exemplarisch Tab. 6 und 7). Sie kann zu einer Engführung der 
Unterrichtsgestaltung führen, wie Beckers –  wiewohl in anderem Kontext 
– am Beispiel des Hochsprungs erläutert:   

                                                 
24  Ein kursorischer Blick auf schulinterne Lehrpläne einzelner Schulen im Fach Sport, 

die über das Internet zugänglich sind, bestätigt diesen Eindruck.   
25  Ähnlich heißt es im Realschullehrplan: „Der folgende Plan zeigt, wie die Fach-

konferenz einen schuleigenen Lehrplan erstellen kann“ (MSWF, 2001b, S. 127).    
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„Leisten passt immer, Wettkämpfen ist auch gut, Wahrnehmungs-
fähigkeit verbessern ist nicht schlecht, Gesundheit wird sowieso 
gefördert und ein Wagnis steckt auch darin. Addiert werden dann 
(neue) Perspektiven auf eine (vertraute) Praxis, ohne dass dies 
Konsequenzen für den Unterrichtsverlauf hat. Damit erübrigt sich 
auch die Begründung eines Unterrichtsvorhabens, denn die ist durch 
die Sachstruktur vorgegeben!“ […] (Beckers, 2003, S. 164)       

Dieses Problem war den Lehrplanautorinnen und -autoren sicherlich 
bewusst; ob dieser fundamentale Zusammenhang jedoch im Alltags-
handeln von Sportlehrkräften bei der „lästigen“ Pflicht der Erstellung des 
Produkts „schuleigener Lehrplan“ präsent ist, bleibt fraglich.       

Tab. 6: Beispiel für die Erstellung eines schuleigenen Lehrplans in den Jahr-
gangsstufen 7/8 in der Gesamtschule (MSWF, 2001c, S. 113-114)  

Inhaltsbereich  Unterrichtsvorhaben  Zeitl.  
Um-
fang  
ca.            

Mit d en Unterrichts vorhaben 
verbundene Perspektiven 

1.  Den Körper 
wahrnehmen und 
Bewegungs-
fähigkeiten 
ausprägen 

·  Die eigene Kraft 
erproben 

 
·  Koordiniertes Bewegen 

ist sicheres Bewegen 

5 
 
 
5 

·  Wahrnehmungsfähigkeit 
verbessern, Bewegungs-
erfahrungen erweitern 

·  Gesundheit fördern, 
Gesundheitsbewusstsein 
entwickeln   

2.  Das Spielen 
entdecken und 
Spielräume 
nutzen 

·  Kleine Spiele 
bedürfnisgerecht 
variieren 

·  New Games – Welche 
Spiele sind für uns 
geeignet? 

·  Wir stellen eine 
Spielesammlung 
zusammen 

6 
 
 
5 
 
 
5 

·  Kooperieren, wettkämpfen 
und sich verständigen   

   
·  Kooperieren, wettkämpfen 

und sich verständigen 
 
·  Kooperieren, wettkämpfen 

und sich verständigen   

3.  Laufen, Springen, 
Werfen – 
Leichtathletik 

·  Wir lernen 
ausgewählte 
leichtathletische 
Disziplinen näher 
kennen 

·  Leistungs- und 
Wettkampfsituationen 
erfahren und gestalten 

10 
 
 
 
 
8 

·  Das Leisten erfahren, 
versehen und einschätzen 

 
 
 
·  Kooperieren, wettkämpfen 

und sich verständigen 
 

4.  Bewegen im 
Wasser 

·  Gesundes Schwim-
men –  Rücken-
schwimmen 

6 ·  Gesundheit fördern, 
Gesundheitsbewusstsein 
entwickeln  

5.  Bewegen an 
Geräten – Turnen  

·  Gemeinsam mit 
Partnerinnen und 
Partnern turnen 

 
 
·  Attraktive Wett-

kampfmöglichkeiten 
im Turnen selbst 
entwickeln 

10 
 
 
 
 
 
10 

·  Kooperieren, wettkämpfen 
und sich verständigen  

·  Sich körperlich ausdrücken, 
Bewegungen gestalten 

 
·  Kooperieren, wettkämpfen 

und sich verständigen 
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6.  Gestalten, Tanzen, 

Darstellen – 
Gymnastik/ 
Tanz/Bewegungskünst
e  

·  Bewegungskünste 
entwickeln und 
präsentieren 

·  Wir entdecken den 
Einfluss unter-
schiedlicher Musik auf 
unsere Bewegung 

10 
 
 
8 

·  Sich körperlich aus-
drücken, Bewegungen 
gestalten 

·  Sich körperlich aus-
drücken, Bewegungen 
gestalten 

7.  Spielen in und mit 
Regelstrukturen –  
Sportspiele 

·  Den Ball volley 
spielen 

 
·  Vom Gegen-einander 

zum Miteinander – 
Spielfähigkeit 
entwickeln 

10 
 
 
10 

·  Kooperieren, wettkämpfen 
und sich verständigen  

 
·  Kooperieren, wettkämpfen 

und sich verständigen    

8.  Gleiten, Fahren, Rollen 
– Rollsport/Bootssport/ 
Wintersport 

·  Vielfältiges, 
spielerisches und 
kreatives Inline-
Skating 

10 ·  Wahrnehmungsfähigkeit 
verbessern, Bewegungs-
erfahrungen erweitern  

9.  Ringen und Kämpfen – 
Zweikampfsport  

·  Würfe wagen und 
verantworten 

5 ·  Etwas wagen und 
verantworten    

Projekte/Inhaltsbereichs-
übergreifende und fächer- 
übergreifende Unterrichts- 
vorhaben  

·  Fortbewegung auf 
dem Wasser – eine 
Kanutour 

·  Eine Reise in den 
Winter – Ski-, 
Snowboard- und 
Schlitten fahren  

 ·   Wahrnehmungsfähigkeit 
verbessern, Bewegungs-
erfahrungen erweitern 

·  Gesundheit fördern, 
Gesundheitsbewusstsein 
entwickeln 
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Tab. 7:  Beispiel für die Erstellung eines schuleigenen Lehrplans im Gymnasium 
(MSWF, 2001d, S. 122)   

Beispiel für die Erstellung eines schuleigenen Lehr plans 

An einem fiktiven Gymnasium A wird von der Fachkonferenz ein schuleigener 
Lehrplan erstellt, der auf folgenden Voraussetzungen beruht: Der 
Sportunterricht wird in allen Klassen auf der Grundlage der verbindlichen 
Stundentafel dreistündig gegeben. Ein Fachlehrerwechsel findet jeweils nach 
der Klasse 7 statt. Sportförderunterricht wird für Schülerinnen und Schüler der 
Jahrgangsstufen 5/6 angeboten. Das Fach Sport ist in den Wahlpflichtbereich 
der Schule (in Kooperation mit dem Fach Biologie) integriert.  
 
Aus der Zuordnung von Unterrichtsvorhaben der verschiedenen Inhaltsbereiche 
zu den Jahrgangsstufen, aus den Schwerpunktsetzungen innerhalb einzelner 
Inhaltsbereiche und aus den Absprachen zu Schulsportveranstaltungen 
ergeben sich die aus der Übersicht (s. u.) ersichtlichen Festlegungen. Dabei 
sind insbesondere folgende Überlegungen leitend gewesen:  
·  Der Inhaltsbereich 3 wird als ein schulinterner Schwerpunkt mit zwei 

zusätzlichen Unterrichtsvorhaben belegt. 
·  Die Hallenbadbenutzung ist für jede Klasse nur in 2 Halbjahren möglich. Die 

Fachkonferenz entscheidet sich für das Schwimmen in je einem Halbjahr der 
Jahrgangsstufen 6 und 7. Der Schwimmunterricht wird in Doppelstunden 
erteilt. In Kooperation mit der ortsansässigen DLRG sollen Schülerinnen und 
Schüler der Klasse 8 angeregt werden, zusätzliche Qualifikationen in der 
Rettungsfähigkeit zu erwerben. 

·  Festlegung der obligatorischen Sportspiele: Die Mannschaftssportarten 
Korffball und Fußball sowie das Partnerspiel Badminton sind vertiefend zu 
behandeln. Badminton soll erst ab Klasse 8 einen Schwerpunkt bilden. 

·  In der Jahrgangsstufe 10 findet ein Schullandheimaufenthalt zum Wintersport 
in den Alpen statt. In der Klasse 9 soll durch ein Unterrichtsvorhaben zum 
Inline-Skating darauf vorbereitet werden. 

·  Im jährlichen Wechsel sollen Bundesjugendspiele als sportartbezogener 
Wettkampf, als Vielseitigkeitswettbewerb bzw. als sportartübergreifender 
Mehrkampf veranstaltet werden. 

·  Eine Langlaufveranstaltung wird im Herbst z. B. als Sponsorenlauf 
durchgeführt. 

·  Ein ganztägiges Sportfest findet in jedem Jahr statt. 
·  Die Klassen der Jahrgangsstufen 10 sollen in jedem Jahr zusätzlich ein 

Hallensportfest für die Klassen 5 vorbereiten und durchführen. Diese Aktion 
wird jeweils als Projekt durchgeführt. 

 
Auf dieser Grundlage werden Vereinbarungen über die Platzierung und z. T. 
auch inhaltliche Konkretisierung der obligatorischen und zusätzlichen 
Unterrichtsvorhaben getroffen, Eckpfeiler für ein Schulsportkonzept gesetzt und 
in einer Übersicht (s. u.) festgehalten. 
 
 
 



 

  

Tab. 8: Beispiel eines schuleigenen Lehrplans im Gymnasium als Übersicht (MSWF, 2001d, S. 123) 
Inhaltsbereiche  5/6 7/8 9/10 Bemerkungen  

1. Den Körper wahrnehmen und 
Bewegungsfähigkeiten ausprägen uuu uu u uuZ 

Ein vertiefendes U zur praktischen Auseinandersetzung mit 
dem Bereich Fitness ist in 9/10 verpflichtend 

2. Spielen entdecken und Spielräume 
nutzen uu u u u 

Nutzung aller Spielräume im Umfeld der Schule 

3. Laufen, Springen, Werfen – Leichtathletik 
UUZ U ZU UU 

Schulinterner Schwerpunkt auf Grund der Kooperation mit 
einem Leichtathletikverein; U zum Ausdauerlauf in 9/10 

4. Bewegen im Wasser – Schwimmen 
 UUU UU   

Der Unterricht wird in Doppelstunden erteilt. Ein Schwerpunkt 
bildet der Erwerb der Rettungsfähigkeit (Kooperation DLRG) 

5. Bewegen an Geräten – Turnen UUU U U UP Empfehlung, Klassen oder Gruppen für Vorführungen bei 
Schulveranstaltungen zu gewinnen (möglichst inhaltsbereichs-
übergreifend); U zum Bereich Bewegungskünste in Klasse 8  

6. Gestalten, Tanzen, Darstellen –  
Gymnastik / Tanz, Bewegungskünste UU  UU UUz 

7. Spielen in und mit Regelstrukturen – 
Sportspiele  UU UU Uz UUUZ 

Korfball, Fußball und Badminton sind vertiefend zu behandeln; 
Badminton ab Klasse 8; U zur Regelkompetenz in 7/8 

8. Gleiten, Fahren, Rollen – Rollsport, 
Bootssport, Wintersport   U U SLA 

Schullandheimaufenthalt Wintersport im 10. Jg.; als 
Vorbereitung dient eine Einführung in das Inline-Skating in Kl. 
9 

9. Ringen und Kämpfen – Zweikampfsport 
uu  U 

Zusätzliches sportartbezogenes U in 9/10 (bei entsprechender 
Qualifikation der Lehrkraft) 

Übergreifende Unterrichtsvorhaben bzw. 
Projekte 

  
P 

   
P 

Fächerverbindendes Projekt (z. B. „Rund um’s Rad“) in der 
Klasse 7 / Organisation eines Hallensportfestes für die 
Klassen 5 durch die Jahrgangsstufe 10 

Stundenzahl ca. 165 170 160 Freiraum ca. 30 bis 40 Std. pro Jahrgang (bei 3 Wst. Sport) 

Weitere Schwerpunkte Sportförderunterricht in den Klassen 5/6; Ausbildung SV-Sporthelferinnen bzw. -helfer; Sport und Biologie im 
Wahlpflichtbereich 

Sportveranstaltungen Bundesjugendspiele im jährlichen Wechsel als sportartbezogener Wettkampf / Vielseitigkeitswettbewerb / 
sportartübergreifender Mehrkampf; ganztägiges Sportfest; Langlaufveranstaltung (z. B. als Sponsorenlauf); 
jahrgangsstufenbezogene Ballspielturniere 

Mit u, U sind die obligatorischen, mit z, Z sind die von der Fachkonferenz zusätzlich festgelegten (ca. 5- bzw. ca. 10-stündigen) Unterrichtsvorhaben 
gekennzeichnet. P bezeichnet die vorgesehenen Projekte, SLA einen Schullandheimaufenthalt (nicht in der Stundenzahl mitgerechnet). 
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3.2  Leitfragen und Kriterien zur Einschätzung der schuleigenen 
Lehrplanarbeit  

Aus der bisherigen Darstellung sollte deutlich geworden sein, dass sich 
die besondere Bedeutung schuleigener Lehrplanarbeit als Instrument der 
Unterrichtsentwicklung im Wesentlichen daraus ergibt, dass  

·  das Schulcurriculum gewissermaßen die Gelenkstelle zwischen 
staatlichem Lehrplan und individueller Unterrichtsplanung darstellt, d. 
h. die schulinternen „Übersetzungen“ deutlich näher an der 
unterrichtlichen Alltagspraxis orientiert sind,      

·  Vereinbarungen auf Schulebene für Lehrkräfte eine höhere 
Verbindlichkeit für die individuelle Unterrichtsplanung zu haben 
scheinen als Regelungen der offiziellen Lehrpläne,      

·  in der Entwicklung eines schuleigenen Lehrplans die pädagogischen 
Leitlinien der staatlichen Lehrplanarbeit nachvollzogen werden 
können, d. h. die Rekonstruktion kann dazu beitragen, dass Lehrkräfte 
das pädagogische Konzept des amtlichen Lehrplans durchdringen und 
sich stärker damit identifizieren,     

·  der schulinterne Lehrplan Aufschluss über das pädagogische 
Selbstverständnis des Fachkollegiums geben kann, d. h. er stellt – 
ähnlich wie das Schulprogramm – eine Verdichtung des 
(fach)pädagogischen Konsenses in schriftlicher Form dar26,    

·  sich der Prozess der schulinternen Lehrplanarbeit positiv auf die 
Zusammenarbeit der Kollegiumsmitglieder auswirkt, indem er die 
Kommunikation zwischen den Lehrkräften fördern und längerfristige 
Teambildungen anbahnen kann,  

·  in der Erstellung, Evaluation und Fortschreibung des schuleigenen 
Lehrplans eine kritische Reflexion der pädagogischen Arbeit 
stattfindet.  

Diese idealtypisch beschriebenen Wirkungen können sich allerdings nur 
einstellen, wenn der schuleigene Lehrplan tatsächlich in einem 
kollegialen Diskussions-, Reflexions- und Entscheidungsprozess 
„professioneller Lerngemeinschaften“ von Lehrkräften27 entwickelt und in 

                                                 
26 Vgl. zum Zusammenhang mit dem Schulprogramm und zu den Funktionen des 

Schulcurriculums bereits Dalin u. a. (1995, S. 143-147).   
27  Vgl. zum Begriff und Konzept der „professionellen Lerngemeinschaft“ Rolff (2006, S. 

238-242; Horster & Rolff, 2006, S. 68-70).  
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den Kontext einer systematischen Unterrichtsentwicklung eingebettet 
wird. Dies bedeutet, dass sich die Beurteilung der Qualität schuleigener 
Lehrplanarbeit nicht allein auf das vorliegende Produkt, den schulinternen 
Lehrplantext, beziehen kann, sondern vor allem auch den Prozess der 
curricularen Entscheidungsfindung auf der Ebene der Einzelschule in den 
Blick nehmen muss. Zudem ist eine weitere Einsicht fast banal: Aus dem 
schuleigenen Lehrplan kann nicht direkt auf die Qualität des 
Sportunterrichts einer bestimmten Lerngruppe geschlossen werden. Ein 
„schlechtes“ oder sogar nicht vorhandenes Schulcurriculum ist kein Indiz 
für einen „schlechten“ Sportunterricht einer Sportlehrerin oder eines 
Sportlehrers der jeweiligen Schule wie auch umgekehrt kein direkter 
Zusammenhang zwischen einem „guten“ schulinternen Lehrplan und 
einem „guten“ Sportunterricht einer einzelnen Lehrkraft besteht. 
Gleichwohl kann die schuleigene Lehrplanarbeit durchaus Auskunft 
darüber geben, wie die Schule mit curricularen Freiräumen umgeht, 
welches pädagogische Verständnis vorherrscht oder ob Ansätze einer 
systematischen Unterrichtsentwicklung umgesetzt werden.  

In diesem Sinne sollten bei einer Einschätzung (z. B. durch Beraterinnen 
und Berater im Schulsport) folgende vier Bereiche der schulischen 
Lehrplanarbeit im Fach Sport berücksichtigt werden: (1) Der schulinterne 
Lehrplantext, (2) die Sammlung der erarbeiteten Unterrichtsvorhaben und 
-materialien, (3) der Prozess der Lehrplanarbeit/Maßnahmen der Unter-
richtsentwicklung und (4) die Gesamteinschätzung der Lehrplanarbeit an 
der jeweiligen Schule. Zur konkreten Feststellung des Standes der 
schulinternen Lehrplanarbeit an einer Schule können z. B. die in Tabelle 
9 formulierten Leitfragen nützlich sein.  

In diesem Zusammenhang kann auch eine Checkliste hilfreich sein, die 
Fachlehrkräfte eines Kollegiums zur Selbstevaluation des Schulcurricu-
lums heranziehen bzw. weiterentwickeln können (vgl. Tab. 10; vgl. zum 
Einsatz dieses Beurteilungsbogens Kap. 3.3). Dabei werden in Anleh-
nung an Schratz (2003, S. 164-167) vier übergreifende Qualitätsstan-
dards – „klare kollegiale Ziele und Vereinbarungen“, „wirksame Maß-
nahmen zur Umsetzung“, „wirksame Evaluation und Qualitätssicherung“ 
sowie „Verfügbarkeit und Einbindung von Ressourcen“ – und konkretisie-
rende Qualitätsmerkmale formuliert, an denen zu erkennen ist, wie „gut“ 
der Stand der schuleigenen Lehrplanarbeit ist. Als Standards werden jene 
Kriterien bezeichnet, „die als gemeinsame Basis für die Bewertung […] 
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eine über die Einzelschule hinaus gehende Bedeutung haben (ebd., S. 
164).  

Tab. 9: Mögliche Leitfragen zur Analyse der schuleigenen Lehrplanarbeit   

(1) Der schulinterne Lehrplantext  

·  Gibt es einen schulinternen Fachlehrplan an der Schule? Wenn nicht: Welche 
Gründe werden dafür verantwortlich gemacht? Wenn ja: Wann wurde er erstellt? 

·  In welcher Form wurde der schuleigene Lehrplan gestaltet (z. B. Übersicht, Matrix, 
Texterläuterungen, Materialien, Protokollnotizen und Konferenzbeschlüsse)?  

·  Welche der in den jeweiligen schulformbezogenen Lehrplänen geforderten 
verpflichtenden Elemente sind im Schulcurriculum enthalten bzw. welche Elemente 
fehlen (organisatorische Obligatorik, intentionale Obligatorik, inhaltliche Obligatorik, 
thematische Obligatorik)?  

·  Welche schulinternen Absprachen werden getroffen, die über die jeweilige 
Lehrplanobligatorik hinausgehen (z. B. Umgang mit schulinternen Rahmen-
bedingungen, Maßnahmen der reflexiven Koedukation, individuelle Lernförderung, 
Evaluationskriterien, Leistungsanforderungen, Unterrichtsgestaltung, außerunter-
richtlicher Schulsport)?   

·  Welche Festlegungen gibt es hinsichtlich der Gestaltung des Freiraums? Ergeben 
sich daraus Beschränkungen der pädagogischen Entscheidungsspielräume von 
Lehrkräften (z. B. durch Überregulierungen)?  

·  Bietet die Verteilung der Unterrichtsvorhaben genügend Möglichkeiten zur 
Kompetenzerweiterung von Schülerinnen und Schülern (z. B. bezüglich der im 
Lehrplan geforderten verbindlichen Mindestanforderungen am Ende der Sekun-
darstufe I)?  

·  Entspricht der schuleigene Lehrplan dem pädagogischen Konzept der Lehrpläne (z. 
B. fragwürdige Vereinfachungen und Reduktionen, unangemessene Interpreta-
tionen)?     

·  … 

(2) Unterrichtsvorhaben und -materialien  

·  Gibt es eine ausreichende Sammlung von Unterrichtsvorhaben/-materialien zur 
Konkretisierung der Vorhaben im schuleigenen Lehrplan? Von wem wurden sie 
entwickelt?  

·  Entsprechen die Unterrichtsvorhaben den Bedingungen des Lehrplans (z. B. 
Akzentuierung von pädagogischen Perspektiven und Inhalten, Ausführungen zur 
Gestaltung des Unterrichts, konkrete Zielvorstellungen, ausgewogene Berück-
sichtigung der pädagogischen Perspektiven bzw. Inhaltsbereiche)?  

·  Werden in den Unterrichtsvorhaben zu erreichende Anforderungen für 
Schülerinnen und Schüler und/oder entsprechende Kriterien formuliert?  

·  Gibt es Angaben darüber, wie die Unterrichtsvorhaben evaluiert und fort-
geschrieben werden sollen? 

·  …  
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(3) Prozess der Lehrplanarbeit/Maßnahmen der Unterr ichtsentwicklung  

·  Wie, in welchem Zeitraum und von wem wurde der schulinterne Lehrplan entwickelt 
(z. B. Fachkonferenz, Studientag, Einzelarbeit, kollegiumsinterne Entwicklung und 
Diskussion)?  

·  Wie häufig war der schuleigene Lehrplan in den letzten zwei Schuljahren 
Gegenstand der Fachkonferenz Sport und der Klassenpflegschaftssitzung?    

·  Wurde der schuleigene Lehrplan bereits revidiert, evaluiert, fortgeschrieben?   
·  Sind das Schulcurriculum und entsprechende Materialien für jede Sportlehrkraft der 

Schule zugänglich?  
·  Werden Bezüge zum Schulsportkonzept und/oder Schulprogramm hergestellt?  

·  Welche Formen der systematischen Unterrichtsentwicklung bzw. der Ermittlung der 
Unterrichtsergebnisse im Fach Sport werden umgesetzt (z. B. gegenseitige 
Aussprache, gemeinsame Unterrichtsplanung, Bericht, Hospitation, Supervision, 
Schülerbefragung, Stärken-Schwächen-Analyse)?  

·  Welche kollegiumsinternen Fortbildungen wurden im Zusammenhang mit der 
Umsetzung des Lehrplans durchgeführt, welche Fortbildungen sind geplant?  

·  … 

(4) Gesamteinschätzung 

·  Welche inhaltlich-konzeptionellen Vereinbarungen sind im Rahmen der schul-
eigenen Lehrplanarbeit erkennbar? Wo liegen Stärken, wo Schwächen?  

·  Ist ein gemeinsames fachpädagogisches Selbstverständnis an der Schule erkenn-
bar? Wenn ja, wie lässt es sich in Kürze beschreiben?  

·  Wie wird die Aufgeschlossenheit und das Engagement der Sportlehrkräfte für 
Reflexionen, Rückmeldungen, Evaluationen und eine systematische 
Unterrichtsentwicklung beurteilt (z. B. sehr hoch = über 75%, hoch = 50-74%, 
gering = 25-49%, sehr gering = unter 25%)?   

·  Wie ist der Stellenwert des Schulsports an der Schule einzuschätzen (z. B. hohe 
oder geringe Bedeutung, Unterstützung durch Schulleitung, Verankerung im 
Schulprogramm)?       

·  Welche Empfehlungen und Verfahren können der Schule zur pädagogischen 
Weiterentwicklung gegeben werden (z. B. Hilfen, Unterstützung, Verfahren, 
Fortbildung, Zielvereinbarung)?   

·  … 
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Tab. 10: Beurteilungsraster zur Selbsteinschätzung der Qualität der schuleigenen 
Lehrplanarbeit (modifiziert nach Schratz, 2003, S. 164-167)   

Nr.  Qualitätsstandards und -merkmale   1 2  3 4 

1 Klare kollegiale Ziele und Vereinbarungen 

·  Die inhaltlichen Schwerpunkte des Sportunterrichts in der Sekundarstufe 
I sind schriftlich festgelegt. Die Sportlehrkräfte können darüber Auskunft 
geben.  

·  Die im Lehrplan vorgeschriebenen verpflichtenden Elemente sind im 
schuleigenen Lehrplan enthalten (organisatorische, intentionale, 
inhaltliche und thematische Obligatorik).  

·  Im schuleigenen Lehrplan werden Absprachen getroffen, die über die 
Lehrplanobligatorik hinausgehen 

·  Die Fachkonferenz bietet genügend Zeit, sich über inhaltlich-
konzeptionelle Aspekte des schuleigenen Lehrplans zu verständigen  

·  Die positive Einstellung zu den Zielen und Vereinbarungen im 
schuleigenen Lehrplan äußert sich in positiver Beteiligung bei der 
Umsetzung 

 
 
 
 

   

2 Wirksame Maßnahmen zur Umsetzung  

·  Es gibt eine ausreichende Sammlung von Unterrichtsvorhaben/ 
-materialien, die für alle Sportlehrkräfte zugänglich sind 

·  In den Unterrichtsvorhaben werden zu erreichende Anforderungen für 
Schülerinnen und Schüler formuliert 

·  Die Unterrichtsvorhaben enthalten Kriterien, an denen sich der Erfolg 
messen lässt 

·  Die Unterrichtsvorhaben werden gemeinsam geplant  
·  Es erfolgt regelmäßig eine kritische Aussprache über die Eignung der 

Unterrichtsvorhaben 

 
 
 
 
 
 

   

3 Wirksame Evaluation und Qualitätssicherung  

·  Es ist zeitlich festgelegt, wann und wie der schuleigene Lehrplan 
evaluiert wird   

·  Die zu überprüfenden Ziele/Inhalte (Items) sind festgelegt und 
überprüfbar 

·  Die Evaluationsmethoden sind festgelegt und auch unter ökonomischen 
Gesichtspunkten (Zeit/Ressourcen) geeignet, die Items zu überprüfen 

·  Die Ergebnisse werden dokumentiert 
·  Die Ergebnisse sind Ausgangspunkte zur Weiterentwicklung des 

schuleigenen Lehrplans   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

4 Verfügbarkeit und Einbindung von Ressourcen  

·  Vorhandene Kompetenzen innerhalb des Fachkollegiums sind ermittelt 
worden und werden für die Umsetzung eingeplant 

·  Es erfolgt ein regelmäßiger Austausch mit anderen Fachkonferenzen 
bzw. Schulen über die Gestaltung des schuleigenen Lehrplans 

·  Es werden gezielte Fortbildungen durchgeführt und geplant, die sich auf 
den schuleigenen Lehrplan beziehen 

·  Notwendige finanzielle Mittel stehen für die geplanten kollegiumsinternen 
Fortbildungen zur Verfügung 

·  Es hat verbindliche Absprachen gegeben, wer für die Koordinierung bzw. 
Durchführung der verschiedenen Maßnahmen verantwortlich ist  

   

Ausprägungsgrade: … = 1 (trifft in hohem Maß zu), … = 2 (trifft zu einem erheblichen Teil zu), 
… = 3 (trifft in Ansätzen zu), … = 4 (trifft kaum oder gar nicht zu)    



 

 39

3.3  Vorschläge zur Unterstützung der Arbeit an und  mit 
schuleigenen Lehrplänen durch Beraterinnen und Bera ter im 
Schulsport  

Die Empfehlungen in diesem Kapitel konzentrieren sich auf Unter-
stützungsmöglichkeiten zur Arbeit an und mit schuleigenen Lehrplänen in 
Nordrhein-Westfalen, die durch Beraterinnen und Berater im Schulsport 
wahrgenommen werden können.28 Dazu ist es notwendig, die Fach-
beraterinnen und -berater zunächst auf die Beobachtung und Beurteilung 
schuleigener Lehrplanarbeit sowie auf eine systematische Unterrichtsent-
wicklung im Fach Sport speziell vorzubereiten. Dies kann z. B. erfolgen 
durch  

·  die solide Kenntnis des pädagogischen Konzepts und des schulform-
bezogenen Lehrplans (inklusive der Kritik an ihnen),  

·  eine Sichtung vorhandener Anregungen, Konzepte und Materialien, 

·  die Erarbeitung eines schulformspezifischen „Beobachtungs- und 
Analysebogens zum Stand der schuleigenen Lehrplanarbeit“ unter 
Berücksichtigung der im vorliegenden Gutachten gegebenen 
Anregungen und Beispiele (vgl. z. B. Tab. 9 und 10),  

·  den Aufbau eines Informationssystems zur Bereitstellung praktischer 
Hilfen für Lehrkräfte („best-practice-Beispiele“),  

·  die kritische Auseinandersetzung mit dem Thema und mit der in den 
Kernfächern propagierten „standardorientierten Unterrichtsentwick-
lung“ im Rahmen von einschlägigen Fachtagungen, Werkstattge-
sprächen oder Fortbildungsveranstaltungen,  

·  die Unterstützung der Fach- und Schulaufsicht, 

·  eine realistische Einschätzung der in der Fachkonferenz Sport leist-
baren Aufgaben,  

·  die Weiterentwicklung des Beratungssystems als „Schulinspektion für 
den Schulsport“ (vgl. ausführlicher Stibbe, 2005, S. 46-47) und  

                                                 
28 Weitere Vorschläge zur Unterstützung einer systematischen Unterrichts- und 

Schulentwicklung im Fach Sport – allerdings im Blick auf eine bewegungs- und 
sportbezogene Schulprogrammentwicklung – finden sich bei Stibbe (2005, S. 44-
48). Bei entsprechender Modifikation lassen sich die Empfehlungen durchaus auch 
auf die Arbeit an und mit schuleigenen Lehrplänen im Kontext der Unter-
richtsentwicklung anwenden.     
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·  die Konzeption eines praktischen Leitfadens zu Wegen und Methoden 
der Selbstevaluation im Sportunterricht (vgl. hierzu z. B. Buhren u. a., 
1998; Schratz u. a., 2000).29      

Weitere Voraussetzungen für eine solide Beobachtung und Einschätzung 
der schuleigenen Lehrplanarbeit durch Beraterinnen und Berater im 
Schulsport sind, dass die jeweiligen Schulen überhaupt an einer Beratung 
interessiert sind und sich sowohl Berater(innen) als auch Vertreter(innen) 
des Fachkollegiums Sport genügend Zeit nehmen. Insofern sollte das 
Engagement nicht allzu sehr auf die „Dümpelschulen“ gelegt werden; dies 
erscheint im Hinblick auf eine ökonomische Ausnutzung der Arbeitszeit 
der Schulsportbeauftragten wenig sinnvoll.30  

Ziel der Einschätzung der schuleigenen Lehrplanarbeit an einer einzelnen 
Schule durch Fachberater(innen) ist es, einen Evaluationsbericht für die 
Schule und Fachaufsicht anzufertigen, aus dem die weiteren Beratungs- 
und Entwicklungsschritte zur Verbesserung der schulischen Lehrplan-
arbeit (und Unterrichtsentwicklung) hervorgehen (vgl. Stibbe, 2005, S. 
47). Konkret geht es dabei um folgende (idealtypische) Aufgaben und 
Verfahrensschritte31:  

(1) Durchsicht und Analyse des aktuell gültigen schuleigenen Lehrplans 
und der dazu gehörigen Materialien (Dokumentenanalyse) unter 
Berücksichtigung landesweit geltender Kriterien,  

                                                 
29 Die besondere Bedeutung der Qualifikation von Sportlehrkräften zur Selbsteva-

luation habe ich bereits 2005 in meinem Gutachten zur bewegungs- und 
sportorientierten Profilbildung von Schulen nachdrücklich hervorgehoben (vgl. 
Stibbe, 2005, S. 45). Eine professionelle und systematische Unterrichts- und 
Schulentwicklung ist ohne Diagnose- und Evaluationskompetenzen nicht möglich. 
Im Blick auf die Etablierung einer „standardorientierten Unterrichtsentwicklung“ in 
Nordrhein-Westfalen sind Bemühungen in dieser Richtung zu verstärken.      

30 Das heißt jedoch nicht, dass die mangelnde Professionalität mancher (Sport-) 
Lehrkräfte auch noch „belohnt“ wird. Schulaufsichtliche Maßnahmen, wie z. B. 
Vorlage des schuleigenen Lehrplans, Gespräche und Zielvereinbarung mit der 
Schulleitung, Maßnahmen der Personalentwicklung, sollten durchaus ergriffen 
werden. Diese können aber nicht von Beraterinnen und Beratern im Schulsport 
durchgeführt werden, wohl können derlei Maßnahmen für spezielle Schulen von 
ihnen durch einen „Evaluationsbericht“ an die Fachaufsicht angeregt werden.   

31  Für Beraterinnen und Berater im Schulsport gelten hierbei die gleichen Grundsätze 
wie für Schulentwicklungsberater(innen). Sie sollten das Ziel ihrer Arbeit darstellen, 
Transparenz über ihre Aufgaben herstellen, einen Kontrakt mit der entsprechenden 
Schule schließen, einen Arbeitsplan entwickeln, den Entwicklungsprozess 
moderierend begleiten, Hilfestellung geben usf. Diese Maßnahmen sollten allge-
mein bekannt sein; sie können im Rahmen dieses Gutachtens nicht weiter ausge-
führt werden (vgl. hierzu z. B. Rolff u. a., 1998).  
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(2) Gespräche und/oder Gruppeninterviews mit Fachvertreterinnen und  
-vertretern (sowie ggf. mit Vertreterinnen/Vertretern der Schulleitung) 
mithilfe eines vorstrukturierten Fragerasters,   

(3) Erstellung eines kurzen Auswertungsberichts,  

(4) Darstellung und Diskussion des Auswertungsberichts im Rahmen 
einer Sitzung des Fachkollegiums Sport,  

(5) Festlegung weiterer Verfahrens- und Entwicklungsschritte (Ziel-
vereinbarung/Sitzungsprotokoll),  

(6) Beratungsangebot und Hilfestellungen durch die Fachberatung,   

(7) (Überarbeiteter) Evaluationsbericht an die Schulaufsicht und Schule 
(Rückmeldung) auf der Grundlage landesweit vereinbarter Aspekte  
(z. B. Schuldaten, Datum und Zeit der Einsichtnahme, der 
Gespräche und der Diskussion mit dem Fachkollegium, Auswertung 
und Entwicklungsmaßnahmen, Beratungsangebot),   

(8) Gespräche mit der Fachaufsicht über die Evaluationsberichte und die 
vorgeschlagenen Maßnahmen ausgewählter Schulen.       

Im Blick auf die Erstellung schuleigener Lehrpläne für die Schulformen 
der Sekundarstufe I liegen – soweit dies überblickt werden kann – 
insgesamt nur wenige Anregungen vor, die eine Hilfe bieten können (vgl. 
z. B. die aus den Implementationsmaterialien entnommenen Anlagen 3-6 
im Anhang).32 Auf den wichtigen Prozess der gemeinsamen Entwicklung, 
Diskussion, Reflexion und Auswertung des Schulcurriculums auf der 
Ebene der einzelnen Schule wird dabei jedoch kaum eingegangen. Ein 
Beispiel, um diesen Diskussionsprozess im Fachkollegium anzuregen, 
stellt der Beurteilungsbogen zur Einschätzung der schuleigenen 
Lehrplanarbeit dar (vgl. dazu Tab. 11).   

                                                 
32  Vgl. darüber hinaus die Ausführungen in den verschiedenen Lehrplänen (MSWF, 

2001a-d) und weitere über das Internet verfügbaren Implementationsmaterialien 
(LSW, o. J.). Sicherlich sind auch vereinzelte Anregungen im Werkstattbericht zur 
Einfüh-rung in den Lehrplan Sport für die gymnasiale Oberstufe bei entsprechender 
Modifikation für die Sekundarstufe I nutzbar (vgl. LSW, 2000a).  
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Tab. 11: Anregungen zum Einsatz des Beurteilungsbogens „Wie gut ist unsere 
schuleigene Lehrplanarbeit?“     

Beurteilungsbogen: Wie gut ist unsere schuleigene L ehrplanarbeit? 

Der im vorigen Kapitel abgebildete Beurteilungsbogen (Tab. 10) ist in 
Anlehnung an eine Checkliste erfolgt, die Schratz (2003, S. 164-167) im 
Zusammenhang mit der Überprüfung der Schulprogrammentwicklung erstellt 
hat. Er ist gedacht für Lehrkräfte und Kollegien, um Qualitätsstandards als 
gemeinsame Grundlage für die Bewertung festzulegen und damit die Frage zu 
beantworten, wie gut die jeweilige Arbeit in einem bestimmten Bereich an der 
Schule ist. Er dient primär der Selbstreflexion und -evaluation von Lehrkräften 
und Schulen. Daher wird davon abgeraten, diesen Beurteilungsbogen ggf. als 
„standardisiertes“ Instrument einer Fremdevaluation einzusetzen.    

Was die Arbeit mit dieser Checkliste anbelangt, schlägt Schratz folgende 
Ablaufschritte vor (2003, S. 164-165), die hier in Bezug auf die Erstellung von 
und die Arbeit mit schulinternen Lehrplänen modifiziert wird:      

1. Schritt: Vorstellung des Beurteilungsbogens und Prüfung auf die 
Brauchbarkeit an der einzelnen Schule. Ggf. Änderungen im Blick auf die 
individuelle Situation vornehmen, ohne jedoch den Wert für eine überschulische 
Beurteilung der Arbeit in Frage zu stellen.   

2. Schritt: Ausfüllen der Checkliste durch Kreuze, Haken o. ä. individuell oder in 
Gruppen.  

3. Schritt: Die Ergebnisse werden offen gelegt und im Blick auf 
Übereinstimmungen und Differenzen erörtert. Diese Auseinandersetzung mit 
der schulischen Arbeit ist ein wesentlicher Bestandteil der Qualitätsdiskussion 
an der Einzelschule, an der möglichst viele Kolleginnen und Kollegen 
teilnehmen sollten. „Bei Meinungsunterschieden sollten Belege für die eigene 
Einschätzung vorgebracht und berücksichtigt werden“ (a. a. O., S. 165).  

4. Schritt: Idealerweise sollten die Ergebnisse dieser Diskussion genutzt 
werden, um den schuleigenen Lehrplan in bestimmten Bereichen zu 
überarbeiten.    
 

Darüber hinaus ist es aber auch notwendig, dass Berater(innen) für den 
Schulsport in der Lage sind, vor allem Anregungen für eine inhaltlich-
konzeptionelle Auseinandersetzung mit dem zugrunde liegenden 
pädagogischen Konzept der Lehrpläne zu geben. Absicht ist es, 
Fachkollegien zu helfen, das Schulcurriculum weder nur als einen 
formalen Organisationsplan noch als bloße Sammlung von Unterrichts-
skizzen zu begreifen, sondern eine ausgewogene Balance zwischen 
diesen beiden Extremen zu finden. Die Vorschläge zur Planung von 
Unterrichtsvorhaben, wie sie in den Implementationsmaterialien ange-
boten werden (vgl. Anlagen 5 und 6), weisen hier in die richtige Richtung. 
Um Lehrkräfte weiter dafür zu sensibilisieren, die pädagogischen 
Perspektiven nicht nur als bloße „Deklinationsübung“ ohne weitere 
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Konsequenzen für die Unterrichtsgestaltung zu betrachten (vgl. hierzu 
Kap. 3.1), mögen Überlegungen sinnvoll sein, den intentionalen Gehalt 
der Pädagogischen Perspektiven in konkretisierender Form zu 
reflektieren (vgl. Tab. 12). Dazu bieten vor allem die Vorschläge zur 
Entwicklung von Qualitätsstandards für den Sportunterricht in Nordrhein-
Westfalen eine wertvolle Hilfe (vgl. Landesinstitut für Schule/Qua-
litätsagentur, 2006). Mit diesen Anregungen ist die Hoffnung verbunden, 
die mögliche Vielfalt der intentionalen Ausrichtung von Unterrichts-
vorhaben zu verdeutlichen und konkrete Indikatoren für die 
Qualitätsentwicklung im Sportunterricht zur Verfügung zu stellen, die für 
die eigene Unterrichtsplanung fruchtbar gemacht werden können (vgl. 
Tab. 13).  

Letztlich geht es darum, die schuleigene Lehrplanarbeit im Fach Sport in 
den Prozess einer systematischen Unterrichtsentwicklung33 einzubinden, 
wie ihn z. B. Horster und Rolff (2006) beschrieben haben. Sie 
unterscheiden dabei fünf Basisprozesse der Unterrichtsentwicklung, die 
dazu beitragen können, „die relativ globalen Vorgaben von Lehrplan, 
Richtlinien und Rahmenkonzepten zu konkretisieren“ (Horster & Rolff, 
2006, S. 70):  

(1) Datensammlung und Erhebung der „mentalen Modelle“ des 
Fachkollegiums,  

(2) ein gemeinsames Unterrichtsverständnis entwickeln und Ziele 
vereinbaren,  

(3) das Inhalts- und Methodenrepertoire im Blick auf das gemeinsame 
Unterrichtsverständnis erweitern,  

(4) in kollegialer Abstimmung Unterrichtsvorhaben planen und 
realisieren,  

(5) die Unterrichtsergebnisse überprüfen (vgl. Hoster & Rolff, 2006, S. 
70-71; Abb. 2).     

 

      

                                                 
33 Horster und Rolff (2006, S. 70-73) sprechen hier von einer „reflektorischen 

Unterrichtsentwicklung“. In diesem Gutachten wird allerdings der Begriff 
„systematische Unterrichtsentwicklung“ favorisiert.     
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Abb. 2: Basisprozesse der Unterrichtsentwicklung (modifiziert nach Horster & Rolff, 2006, 
S. 71)  
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Tab. 12:  Konkretisierende Teilaspekte der pädagogischen Perspektiven (modifiziert 
nach LSW, 2000a, S. 8-15)   

(A) Wahrnehmungsfähigkeit verbessern, Bewegungserfa hrungen erweitern 

·  Vestibuläre, kinästhetische und taktile Wahrnehmungen stimulieren und fördern 
·  Fähigkeit der Gleichgewichts- und Spannungsregulierung verbessern        
·  Materiale Umgebung erkunden                             
·  Körpererfahrungen erschließen und körperliche Befindlichkeiten wahrnehmen 
·  Mit dem eigenen Körper und mit der Körperlichkeit anderer sensibel, verantwortlich 

und kompetent umgehen 
·  … 
 
(B) Sich körperlich ausdrücken, Bewegungen gestalte n 

·  Ausdrucksmöglichkeiten des Körpers erproben und reflektieren 
·  Bewegungskunststücke gestalten und beurteilen                       
·  Bewegungen allein und in der Gruppe selbstständig nach vereinbarten Regeln 

gestalten 
·  Fähigkeit entwickeln, Ausdrucksformen wie Sprache, Musik, Rhythmus in 

Bewegung umzusetzen 
·  … 
 
(C) Etwas wagen und verantworten              

·  Aufgabenschwierigkeit und eigene Fähigkeiten realistisch einschätzen und die 
Folgen für sich und andere verantwortlich kalkulieren 

·  Risiken erkennen, einschätzen und in gefährlichen Situationen angemessen 
handeln  

·  Gegenseitiges Vertrauen fördern  
·  Eigene Fähigkeiten und Grenzen erfahren                           
·  …     
 
(D) Das Leisten erfahren, verstehen und einschätzen  

·  Konzentriertes Üben erfahren 
·  Individuell angemessene Leistungen vollbringen und verbessern 
·  Mit Empfindungen anderer sensibel umgehen lernen 
·  Kriterien, nach denen Leistungen bewertet werden, erfahren und begreifen 
·  Veränderbarkeit von Leistungen erfahren und begreifen 
·  … 
 
(E) Kooperieren, wettkämpfen und sich verständigen 

·  Regelbewusstsein entwickeln und fördern 
·  Fairness entwickeln und fördern 
·  Mit Unterschieden umgehen lernen  
·  Spielflächen und Geräte herrichten, Rollen zuteilen und Gruppen bilden 
·  … 
 
(F) Gesundheit fördern, Gesundheitsbewusstsein entw ickeln  

·  Körperreaktionen wahrnehmen und deuten 
·  Kompetenzen für ein gesundheitsgerechtes Sporttreiben vermitteln  
·  Körperliche Anstrengung und Regeneration erfahren  
·  Körperliche Leistungsfähigkeit und psycho-physische Belastbarkeit verbessern 
·  …  
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Tab. 13:  Ausgewählte Beispiele für Qualitätsstandards im Sportunterricht der Sekun-
darstufe I (Landesinstitut für Schule/Qualitätsentwicklung, 2006)    

(A) Wahrnehmungsfähigkeit verbessern, Bewegungserfa hrungen erweitern 

Bietet der Sportunterricht den Schülerinnen und Schülern … 

·  Lerngelegenheiten, die vielseitige Anforderungen an ihre Wahrnehmungsfähigkeit 
stellen? 

·  Anlässe, die Entwicklung und die Integration aller Sinne zu fördern?   
·  Aufgaben und Hilfen, differenzierte materiale Erfahrungen, Raumerfahrungen und 

Körpererfahrungen zu sammeln und deren Bedeutung für das Bewegungshandeln 
einzuschätzen? […] (S. 7)          

 
(B) Sich körperlich ausdrücken, Bewegungen gestalte n 

·  Aufgaben und Hilfen, die Ausdrucksmöglichkeiten ihres Körpers zu erproben und 
zu reflektieren? 

·  Anstöße, die Vielfalt ihres individuellen Bewegungsrepertoires über das 
instrumentell Zweckmäßige hinaus zu erweitern? 

·  Anlässe und Situationen, Bewegungen auf einem angemessenen Niveau in eine 
Kunstform zu bringen und zu beurteilen? […] (S. 9) 

 
(C) Etwas wagen und verantworten              

·  Gelegenheiten, die Schwierigkeiten und Gefahrenmomente von 
Bewegungsaufgaben im Verhältnis zu ihren eigenen Fähigkeiten realistisch 
einzuschätzen? 

·  Situationen, in denen sie ihre Grenzen erfahren und Neues wagen?   
·  ein soziales Klima, das ermutigt, sich und anderen ggf. Angst einzugestehen, und 

Hilfen, angemessen mit Angst umzugehen? […] (S. 12)          
 
(D) Das Leisten erfahren, verstehen und einschätzen  

·  individuell angemessene Aufgaben und Hilfen, Leistungen zu vollbringen und zu 
verbessern? 

·  Erfahrungen und Wissen, wie Leistungen im Sport zustande kommen, wovon sie 
abhängen und wie sie sich durch Anstrengung, Übung, Training und eine 
angemessene Lebensweise verbessern lassen? 

·  Anlässe und Situationen, die Leistungsunterschiede in ihrer Klasse zu verstehen 
und zu reflektieren? […] (S. 14) 

 
(E) Kooperieren, wettkämpfen und sich verständigen 

·  Chancen, Grundformen und Probleme des sozialen Miteinanders zu erfahren und 
zu reflektieren sowie die Lerngruppe als Gemeinschaft zu erleben? 

·  Herausforderungen und Hilfen, sich in einer heterogenen Lerngruppe zu 
verständigen sowie auftretende Konflikte zu lösen und sich gegenseitig beim 
Lernen, Üben und Trainieren zu beraten und zu helfen? […] (S. 16) 

 
(F) Gesundheit fördern, Gesundheitsbewusstsein entw ickeln  

·  Erfahrungen körperlicher Anstrengung sowie Chancen, ihre psycho-physische 
Belastbarkeit zu stärken und diesen Prozess als bedeutsam für ihr Wohlbefinden 
zu erfahren? 

·  Anlässe, Bewegung, Spiel und Sport als Spannungsausgleich zu erfahren, der 
regulierend und regenerierend wirkt? […] (S. 18)  
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3.4 Schuleigene Lehrpläne im Fach Sport – Eckpunkte  einer 
Erkundungsstudie in Nordrhein-Westfalen   

Wissenschaftliche Projekte können wichtige Anregungen und Erkenntnis-
se darüber liefern, wie die Arbeit an und mit schuleigenen Lehrplänen im 
Fach Sport im Rahmen der Unterrichtsentwicklung systematisch gefördert 
werden kann. Dies gewinnt insofern besondere Bedeutung, als es im 
Bereich der Sportpädagogik bzw. Sportdidaktik bislang nur eine 
empirische Studie im deutschsprachigen Raum gibt, die sich 
schwerpunktmäßig mit dem Problem der Erstellung von und des 
Umgangs mit Schulcurricula beschäftigt (vgl. Kap. 2.3). Aus diesem 
Grund wird vorgeschlagen, ein empirisches Forschungsprojekt in Auftrag 
zu geben, dass sich mit der Frage auseinandersetzt, wie schuleigene 
Lehrpläne im Fach Sport in Nordrhein-Westfalen gestaltet werden und 
wie Lehrkräfte damit umgehen.  Mögliche Eckpunkte einer solchen Studie 
werden nachfolgend vorgestellt.   

Aus der Lehrplanforschung ist bekannt, dass Lehrplantexte von 
Sportlehrkräften sehr unterschiedlich aufgenommen und umgesetzt 
werden. In der Erkundungsstudie ist daher zu berücksichtigen, dass der 
amtliche Lehrplan über die Lehrperson zahlreiche Veränderungen auf 
dem Weg zu seiner Verwirklichung im Unterricht erfahren kann. In 
Anlehnung an Goodlad (1993) lassen sich hierbei verschiedene 
„Konkretionsformen“ des Lehrplans ausmachen, die nachfolgend 
beschrieben werden (vgl. Vollstädt u. a., 1999, S. 14-16; vgl. Abb. 3).  
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Staatliche
Lehrpläne

Schulinterne Pläne,
Fachhabitus, Fachtraditionen

Lehrerinnen und Lehrer

Lehren und Lernen 
im Unterricht

Individuelle Lernergebnisse
der Schülerinnen und Schüler

Offizieller Lehrplan

Institutioneller Lehrplan

Individueller Lehrplan

Tatsächlicher Lehrplan

Realisierter Lehrplan

 

Abb. 3:  Konkretionsformen des Lehrplans (modifiziert nach Vollstädt u. a., 1999,  
S. 15)  

In den offiziellen Lehrplänen werden die gesellschafts- und 
bildungspolitischen Entscheidungen über Bildungs- und Erziehungsziele, 
fachspezifische Lehr- und Lernziele, Unterrichtsinhalte, didaktisch-
methodische Grundsätze u. ä. festgelegt, die in schulinternen Lehrplänen 
weiter konkretisiert und präzisiert werden. Solche Lehrplanvorgaben 
treffen bei der Unterrichtsplanung auf die subjektiven Deutungen und 
Interpretationen der einzelnen Lehrerin bzw. des einzelnen Lehrers, d. h. 
„auf eine dem schulischen Alltag angepasste Unterrichtsstrategie“, den 
individuellen Lehrplan (Vollstädt u. a., 1999, S. 15). Die in der jeweiligen 
Unterrichtssituation ablaufenden Lehr- und Lernprozesse (tatsächlicher 
Lehrplan) können dabei durchaus von den ursprünglichen Intentionen der 
Lehrkraft, vom individuellen Lehrplan abweichen. Schließlich 
unterscheiden sich Schülerinnen und Schüler in ihren 
Lernvoraussetzungen und -möglichkeiten ganz entscheidend 
voneinander, so dass es auch zu Differenzen zwischen dem 
tatsächlichen und dem realisierten Lehrplan, also den im Unterricht 
erzielten, individuellen Lerneffekten bei Schülerinnen und Schülern 
kommt.   

Im Vordergrund der Erkundungsstudie sollte der „institutionelle“ und der 
„individuelle“ Lehrplan im Fach Sport stehen. Im ersten 
Forschungsabschnitt könnte in ausgewählten Schulen in Nordrhein-
Westfalen – z. B. in allgemein bildenden Schulen der Sekundarstufe I im 
Regierungsbezirk Düsseldorf – zunächst eine computergestützte 
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Auswertung von schulinternen Lehrplänen erfolgen. Die Analyse könnte 
z. B. Aufschluss darüber geben,  

·  in welchen Schulen überhaupt ein schuleigener Lehrplan vorhanden 
ist,  

·  welche Elemente dabei berücksichtigt werden,  

·  wie er in der Gesamtanlage gestaltet ist und 

·  welches pädagogische Selbstverständnis – soweit ermittelbar – 
aufscheint bzw. welche Veränderungen gegenüber dem staatlichen 
Lehrplan zu erkennen sind.    

In einem zweiten Forschungsschritt könnten dann in problemzentrierten 
Interviews mit Sportlehrkräften ausgewählter Schulen Probleme der 
Entwicklung von und des Umgangs mit Schulcurricula untersucht werden. 
Hier gilt es, z. B.  

·  Gründe für eine Nicht- bzw. unzureichende Erstellung,  

·  Kenntnis und Rezeption des amtlichen und schuleigenen Lehrplans 
bei Lehrkräften im Fach Sport,  

·  die Rolle für die individuelle Unterrichtsplanung und -entwicklung 
sowie 

·  individuelle didaktische Theorien von Sportlehrkräften34   

zu ermitteln. Vor diesem Hintergrund ließen sich dann Schlussfolgerun-
gen für gezielte Interventionsmaßnahmen zur Verbesserung der schul-
eigenen Lehrplanarbeit und der Unterrichtsentwicklung ziehen.  

Diese knappe Beschreibung einer möglichen wissenschaftlichen 
Erkundungsstudie soll ausreichen, um Ziele und Methoden 
überblicksartig aufzuzeigen. Eine Ausarbeitung und Konkretisierung des 
wissenschaftlichen Vorhabens ist – bei Interesse und Bedarf – in einem 
ausführlichen Forschungsdesign vorzunehmen.   

 

 

  

                                                 
34  Vgl. zur Bedeutung von „subjektiven Theorien“ bzw. „mentalen Modellen“ für die 

Unterrichtsentwicklung z. B. Helmke (2003, S. 196-198) und Rolff (2006, S. 227-
229, S. 235-242).  
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Anlage 1: Beispiel für die Erstellung eines schuleigenen Lehrplans in den
 Jahrgangsstufen 5/6 in der Realschule (MSWF, 2001b, S. 128)  

Inhaltsbereich e Unterrichtsvorhaben  ca.  
Std.            

Pädagogische Perspektiven  

1.  Den Körper 
wahrnehmen und 
Bewegungsfähigkeit
en ausprägen 

·  Im Gleichgewicht sein – 
balancieren können 

·  …. 
·  …. 

5 
 
 
5 
5 

·  Wahrnehmungsfähigkeit 
verbessern, Bewegungs-
erfahrungen erweitern 

·  …. 
·  …. 

2.  Das Spielen 
entdecken und 
Spielräume nutzen 

·  Die Spannung im Spiel 
erhalten   

 
·  …                

5 
 
 
5 
 

·  Kooperieren, wettkämpfen 
und sich verständigen     

·  …                
 

3.  Laufen, Springen, 
Werfen – 
Leichtathletik 

·  Vom Springen auf und 
über etwas zum 
Hochsprung  

 
 
 
·  … 

10 
 
 
 
 
 
10 

·  Wahrnehmungsfähigkeit 
verbessern, Bewegungs-
erfahrungen erweitern  

·  Das Leisten erfahren, 
verstehen und einschätzen 

·  … 
 

4.  Bewegen im Wasser ·  Die Erlebniswelt Wasser 
entdecken und 
Abenteuer bestehen   

·  …                         

10 
 
 
 
10 

·  Etwas wagen und 
verantworten  

 
 
·  …                          

5.  Bewegen an 
Geräten – Turnen  

·  Gemeinsam 
Übungsverbindungen 
finden   

 
 
 
·  … 

10 
 
 
 
 
 
10 

·  Sich körperlich aus-drücken, 
Bewegungen gestalten 

·  Kooperieren, wettkämpfen 
und sich verständigen 

·  … 

6.  Gestalten, Tanzen, 
Darstellen – 
Gymnastik/ 
Tanz/Bewegungskü
nste  

·  Sich mit Geräten, 
Materialien und Objekten 
auseinander setzen, ihre 
Möglichkeiten erproben 
und mit ihnen gestalten 

·  …  

10 
 
 
 
 
 
 
10 

·  Sich körperlich aus-drücken, 
Bewegungen gestalten 

·  Kooperieren, wettkämpfen 
und sich verständigen 

 
·  …                                  

7.  Spielen in und mit 
Regelstrukturen –  
Sportspiele 

·  Grundfertigkeiten Großer 
Sportspiele gemeinsam 
erschließen und 
anwenden 

 
·  … 

10 
 
 
 
 
 
10 

·  Kooperieren, wettkämpfen 
und sich verständigen  

·  Das Leisten erfahren, 
verstehen und einschätzen 

·  … 

8.  Gleiten, Fahren, 
Rollen – 
Rollsport/Boots-
sport/Wintersport 

·  Grundlegende 
Bewegungsvoraus-
setzungen im Gleiten, 
Fahren, Rollen festigen, 
erweitern und gestalten 

10 ·  Wahrnehmungsfähigkeit 
verbessern, Bewegungs-
erfahrungen erweitern  

·  Etwas wagen und 
verantworten 

 
 
 
 
9.  Ringen und Kämpfen ·  Wir stellen Regeln 10 ·  Kooperieren, wettkämpfen und 
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– Zweikampfsport  für selbstentwickelte 
Zweikämpfe auf 

sich verständigen 
·  Wahrnehmungsfähigkeit 

verbessern, 
Bewegungserfahrungen 
erweitern 

Übergreifende 
Unterrichtsvorhaben und 
Projekte  

·  Wir gestalten eine 
Zirkusvorführung 

10 ·   Sich körperlich ausdrücken, 
Bewegungen gestalten 

·  Etwas wagen und verantworten 
    Stunden insgesamt: ca. 155  
 
 



 

 

Anlage 2: Beispiel eines schuleigenen Lehrplans in der Hauptschule als Übersicht (MSWF,  2001a, S. 126) 
Inhaltsbereiche  5/6 7/8 9/10 Bemerkungen  

1. Den Körper wahrnehmen und 
Bewegungsfähigkeiten ausprägen uuu uu u uuZ 

Zusätzliches U zum Thema „Fitness – Modetrend oder 
Lebensqualität“                                   

2. Spielen entdecken und Spielräume 
nutzen uu u u uu 

Nutzung aller Spielräume der Schule 

3. Laufen, Springen, Werfen – 
Leichtathletik UUZ U ZU UU 

Schulinterner Schwerpunkt auf Grund der Kooperation mit 
einem Leichtathletikverein 

4. Bewegen im Wasser – Schwimmen 
UUu  UU   U 

Nichtschwimmerzahl in Klasse 5; Erwerb Rettungsfähigkeit in 
Klasse 10  

5. Bewegen an Geräten – Turnen 
UU U U U Empfehlung, Klassen oder Gruppen mit der Akrobatik zur 

Vorführung bei Schulveranstaltungen zu gewinnen 

6. Gestalten, Tanzen, Darstellen –  
Gymnastik / Tanz, Bewegungskünste UuZ U   Empfehlung im Bereich Tänze mit Musiklehrkräften zusam-

menzuarbeiten, Jugendtänze für die Pausendisco in Kl. 5/6 

7. Spielen in und mit Regelstrukturen – 
Sportspiele  UU U UU UUU 

Vertiefende Behandlung der Mannschaftssportart Korfball und 
Hockey; Badminton als Schwerpunkt Kl. 8 

8. Gleiten, Fahren, Rollen – Rollsport, 
Bootssport, Wintersport  U   U 

Radtour in Klasse 7 oder 8 im Rahmen einer Schulfahrt  

9. Ringen und Kämpfen – Zweikampfsport 
U  U Z 

Judo als sportartbezogener Schwerpunkt  

Wahlpflichtunterricht 
 

Safer 
skating 

Rock 
’n’Roll  

 

Übergreifende Projekte z  
 

 Z Z Bewegungsfreudige Schule (Kl. 5/6); Bewegung und Ge-
sundheit (Kl. 9); Planung einer Sportveranstaltung (Kl. 10) 

Stundenzahl ca. 160 165 160 Freiraum ca. 30 bis 40 Std. pro Jahrgang (bei 3 Wst. Sport) 

Weitere Schwerpunkte Sportförderunterricht in Kl. 5/6/Ausbildung SV-Sporthelferinnen bzw. –helfer/Schulprogrammschwerpunkt 
Gewaltprävention 

Sportfeste  Sportfest/Schulsporttag mit koop. Spielen/Vielseitigkeitswettbewerb Leichtathl./Schulint. Turnier Softball  

U (u) = Obligatorische Unterrichtsvorhaben mit ca. 10 (5) Stunden  
Z (z) =  zusätzliche obligatorische Unterrichtsvorhaben mit ca. 10 (5) Stunden (durch die Fachkonferenz festgelegt)59 
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Anlage 3 
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Anlage 4 
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Anlage 5 
 
 
Unterrichtsvorhaben 
Planungsraster für die Erstellung eines Unterrichts vorhabens 
 

Thema:  
 
 
 
 
Intention, Bezug zu den Pädagogischen Perspektiven, Altersstufe: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aufgaben / Inhalte Didaktische Hinweise 
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Anlage 6 

 

 


